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I) ARBEITSGRUPPE LÄRMSCHUTZ Mit Entschließung des Tiroler Landtages (704/12) vom 13.12.2012 wird angeregt, a) die EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie über Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG) im eigenen Zuständigkeitsbereich umzusetzen, in dem fehlende Gesetze bzw. Lärmschutzverordnungen erstellt werden und die bestehenden Gesetze sowie deren Vollzug evaluiert werden, und soweit es sich um Zuständigkeiten des Bundes handelt, dies auch von der Bundesregierung einzufordern, sowie b) eine Arbeitsgruppe einzurichten, deren Aufgabe es ist, sich mit Problemen des Lärmschutzes für die Tiroler Bevölkerung zu befassen und den Landeshauptmann und die Landesregierung in Fragen der Lärmbelastung und des Lärmschutzes zu beraten. Zudem sollte diese Arbeitsgruppe auch eine Anlaufstelle für die Tiroler Bevölkerung im Hinblick auf Probleme der allgemeinen Lärmbelastung sein. In weiterer Folge erging seitens des Landesrates für Gesundheit DI Dr. Bernhard Tilg der Auftrag, eine landesinterne Expertengruppe als Arbeitsgruppe unter Leitung der Abteilung Landessanitätsdirektion zu konstituieren. Es sollte ein Arbeitsprogramm erstellt und ein Bericht an die Landesregierung zur „Lärmbelastung in Tirol“ abgegeben werden, der sich damit befasst, wie sich die aktuelle Lage in Tirol darstellt und welche Maßnahmen zu treffen sind. Die Arbeitsgruppe „Lärmschutz“ wurde am 27.2.2013 konstituiert und setzt sich zusammen aus Vertretern der Abteilungen Landessanitätsdirektion, Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen, Umweltschutz, Verkehr und Straße und des Sachgebietes Verkehrsplanung. Im Zuge der Erstellung des Arbeitsprogrammes wurden die Aufgabenbereiche insbesondere hinsichtlich Überschneidungen mit der Tätigkeit der Landesvolksanwaltschaft geklärt und politisch akkordiert. Demnach nimmt der Landesvolksanwalt einzelfallbezogene Beschwerden im Rahmen seines verfassungsmäßigen Auftrages zur Bearbeitung entgegen. Beschwerden, Anregungen und Ideen allgemeiner Natur zum Thema Lärm bzw. Lärmschutz werden auch von der Arbeitsgruppe entgegengenommen und gewähren dieser einen Überblick über die subjektive Belastung in der Bevölkerung, geben Hinweise auf allfällige „Hot Spots“ und fließen gegebenenfalls in Maßnahmenempfehlungen ein. Zudem können Beschwerdeführer an die kompetenzrechtlich zuständigen Stellen weiterverwiesen werden. Eine Bearbeitung einzelner Anbringen ist wegen fehlender Ressourcen und Kompetenzen jedoch nicht möglich und als Parallelstruktur zur Landesvolksanwaltschaft auch nicht sinnvoll.
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Als Service für die Bevölkerung wurde ein „Behördenwegweiser“ erarbeitet und auf der Homepage des Landes Tirol unter dem Titel „Lärmgeplagt?! - Wohin kann ich mich bei Lärmproblemen wenden?“ online gestellt ( https://www.tirol.gv.at/umwelt/laerm/ ), in dem für Lärmstörungen aus unterschiedlichen Quellen die aktuelle Rechtsgrundlage mit Angabe der jeweils zuständigen Behörde dargestellt wird. Das Arbeitsprogramm der AG „Lärmschutz“ umfasst neben der Einrichtung einer Anlaufstelle für Probleme der allgemeinen Lärmbelastung die Erstellung bzw. Optimierung und Wartung der bestehenden Lärminfoseite auf der Homepage des Landes und die Erstellung eines Berichtes an die Landesregierung, der insbesondere einen Überblick über die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Lärmschutzes in Österreich, eine Analyse der Lärmsituation in Tirol, eine Darstellung bestehender Lärmschutzmaßnahmen und Handlungsempfehlungen an die Politik enthalten soll. Zudem soll er die Frage nach der Umsetzung der EUUmgebungslärmrichtlinie in Österreich und in Tirol beantworten.
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II) LÄRM In Europa sind rund 20% der Bevölkerung, das sind annähernd 80 Millionen Menschen, Lärmpegeln ausgesetzt, die von Wissenschaftlern und Medizinern als untragbar angesehen werden. Hohe Lärmpegel können Schlafstörungen und Gesundheitsprobleme hervorrufen. Ob ein Geräusch als störend empfunden wird, hängt von einer Vielzahl von teilweise sehr persönlichen Faktoren ab. Diese Tatsache macht einerseits eine objektive Beschreibung der Störwirkung schwierig und andererseits auch die Lärmbekämpfung. Die Zuständigkeit für Lärmschutzmaßnahmen liegt aber direkt bei der für die jeweilige Lärmquelle zuständigen Behörde. Die für eine Lärmquelle zuständige Behörde ist in Österreich auch für die Umgebungslärm-Aktionsplanung zuständig. Die Post- und Mailadressen für Anfragen und Stellungnahmen finden sich auf www.umgebungslaerm.at bei den jeweiligen TeilAktionsplänen. (Schutz vor Umgebungslärm, Lebensministerium, 2009)



2.1 LÄRM UND GESUNDHEIT Lärm kann sich in unterschiedlicher Weise negativ auf die Gesundheit auswirken. Sogenannte „aurale“ Wirkungen betreffen das Gehör, kurzzeitig hohe Schallbelastungen können bleibende Schäden im Sinne von Schwerhörigkeit oder dauernden Ohrgeräuschen („Tinnitus“) verursachen. Häufig treten derartig hohe Belastungen im beruflichen Kontext auf, die durch rechtliche Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes reguliert werden (Pegelbegrenzungen, Verpflichtung zur Bereitstellung von Gehörschutz, etc). Hohe Lärmbelastungen können aber auch durch bestimmte Freizeitaktivitäten auftreten, die ohne schwerwiegende Eingriffe in Persönlichkeitsrechte mit regulatorischen Maßnahmen kaum beeinflusst werden können. Während „Schall“ als physikalische Größe gemessen werden kann beschreibt der Begriff „Lärm“ eine Immission, die vom Betroffenen als störend und belästigend empfunden wird oder in der Lage ist, gesundheitliche Schäden hervorzurufen. „Extraaurale“, nicht primär das Gehör betreffende Wirkungen haben ihre Ursache in der Bedeutung von Lärm als Stressfaktor. Das Hörorgan dient unter anderem als Alarmsystem des Organismus. Laute, plötzlich auftretende oder ungewohnte Geräusche werden als potentielle Gefahr eingestuft und führen zu einer Aktivierung verschiedener Abläufe und Systeme im Sinne einer Stressreaktion. Diese bereitet den Organismus auf Kampf oder Flucht als Reaktion auf drohende Gefahr vor. 6



Häufige und länger andauernde Stressreaktionen können durch nachhaltige Veränderungen des Blutdruckes, des Gefäßsystems, des autonomen Nervensystems und des Stoffwechsels zu körperlichen Folgeschäden führen. Neben Schlafstörungen und Leistungsbeeinträchtigungen, die sich negativ auf das subjektive Wohlempfinden und die Lebensqualität auswirken, können Herz-KreislaufErkrankungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt die Folge sein. Die WHO schätzt die Gesundheitsfolgen von Umgebungslärm im westlichen Europa (Burden of disease from environmental noise - Quantification of healthy life years lost in Europe, 2011) mit mindestens 1 Million verlorener „gesunder Lebensjahre“ jährlich. Hauptverantwortlich dafür sind lärmbedingte Schlafstörungen und Belästigung. Bei dieser Methode der Quantifizierung von Gesundheitsfolgen werden auch weniger schwerwiegende Effekte berücksichtigt, die Zahl ist somit nicht gleichzusetzen mit tatsächlich verlorenen Lebensjahren durch lärmbedingte Todesfälle. So ist die Hauptlast der Gesundheitsfolgen des Umgebungslärms eben „weicheren“ Effekten (Schlafstörungen und Belästigungen) zuzuordnen, erklärbar durch die große Anzahl von betroffenen Personen. Daraus ist zu folgern, dass Lärmschutzinitiativen nicht nur stark belastete „Hot Spots“ mit Überschreitung gesundheitsgefährdender Schallpegel im Auge haben sollen, sondern auch die wesentlich weiter verbreiteten Gebiete mit Umgebungsgeräuschpegeln unterhalb dieser Grenzwerte, die auch mit Schlafstörungen und Belästigungsreaktionen unterschiedlichen Ausmaßes verbunden sein können. Nicht zuletzt muss es auch Ziel derartiger Initiativen sein, bestehende Ruhezonen zu erhalten.



2.2 LÄRM ALS NUTZUNGSKONFLIKT („LÄRM GEHT UNS ALLE AN !“) Störender Umgebungslärm entsteht durch menschliche Aktivitäten. Dort, wo Menschen leben, arbeiten, sich fortbewegen, ihre Freizeit verbringen, entsteht in mehr oder weniger starkem Ausmaß Lärm als „akustische Umweltverschmutzung“. Lärm ist keine Erfindung der Neuzeit. Das zeigen Aussagen wie die des römischen Satirikers Juvenal aus dem 2. Jh. n. Chr.: „Es ist absolut unmöglich, irgendwo in der Stadt zu schlafen. Der unaufhörliche Verkehr von Wagen in den Nachbarstraßen genügt, um Tote aufzuwecken. Das Rumpeln der schweren Wagen raubt selbst einem tauben Mann den Schlaf.“ Jede objektivierbare Schallimmission kann durch subjektive Bewertung zum lästigen Lärm werden. Diese Bewertung wird nicht nur durch persönliche Faktoren wie individuelle Lärmempfindlichkeit, Wertvorstellungen oder persönliche Vorlieben beeinflusst, sondern auch durch situative Faktoren wie die momentan ausgeübte oder beabsichtigte Tätigkeit (Entspannung, konzentrationsintensive Arbeiten, 7



Kommunikation, …). Das führt dazu, dass ein und dieselbe Immission von derselben Person einmal als erwünscht, ein andermal als störend empfunden werden kann. Das bedeutet weiters, dass bei Lärmerzeugung und Lärmbelästigung die Gruppe der „Täter“ und die Gruppe der „Opfer“ ident sind: Jeder Mensch erzeugt Lärm, und jeder Mensch erleidet Lärm. Lärm ist somit ein klassisches Produkt eines Nutzungs- bzw. Interessenskonfliktes. Diese Konflikte sind umso häufiger und umso ausgeprägter, je stärker sich Bereiche unterschiedlich lärmintensiver Nutzungen überschneiden (z.B. Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung). Diese Bereiche weitgehend zu trennen ist Aufgabe einer umsichtigen und vorausschauenden Planung (Raum- und Verkehrsplanung, Städtebau). Nutzungskonflikte im Wohnbereich erfordern die Einhaltung gewisser Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme.



2.3 LÄRMSCHUTZ IN ÖSTERREICH 2.3.1 KOMPETENZEN Der Lärmschutz stellt in der österreichischen Bundesverfassung keinen eigenen Kompetenztatbestand dar, ist also eine sogenannte Querschnittsmaterie. In einer Staatszielbestimmung im Bundesverfassungsgesetz ist die Vermeidung von Störungen durch Lärm ausdrücklich als Aufgabe des „umfassenden Umweltschutzes“ genannt. Damit trifft die bestehende umweltrechtliche Kompetenzzersplitterung in bundes- und landesrechtliche Regime auch auf den Lärmschutz vollständig zu. Lärm wird damit immer mit den zutreffenden Hauptmaterien mitgeregelt und damit mitvollzogen. In weiten Bereichen erfolgt bei den bundesrechtlichen Materien der Vollzug in mittelbarer Bundesverwaltung, weshalb auch hier eine Zuständigkeit der Landesdienststellen gegeben ist. Dies trifft häufig in den Bereichen der Bundesanlagengesetzmaterien wie Gewerbeordnung, Abfallwirtschaftsgesetz, Mineralrohstoffgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz zu. In ihrem eigenen Wirkungsbereich sind auch die Gemeinden mit der Behandlung von Lärmproblemen betraut. Hier ist explizit die örtliche Sicherheitspolizei zu nennen, welche für die Abwehr von „ungebührlicherweise erregtem störenden Lärm“ zuständig ist (§ 1 Landes-Polizeigesetz). Mit § 2 wird die Gemeinde ermächtigt, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten zur Abwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen störenden Lärmes erforderlich ist, durch Verordnung zeitliche und örtliche Beschränkungen a) für die Verwendung oder den Betrieb von 1. Garten- und sonstigen Arbeitsgeräten, 2. Schnee-Erzeugungsgeräten, 8



3. Modellflugkörpern, 4. Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautsprechern und Tonwiedergabegeräten; b) für das Klopfen von Teppichen, Decken, Matratzen u. dgl. sowie für die Ausführung anderer Haus- und Gartenarbeiten festzulegen. Neben den verwaltungsrechtlichen Zuständigkeiten ergibt sich über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch auch noch ein zivilrechtlicher Ansatz, wonach jeder Grundeigentümer seinen Nachbarn die „von dessen Grundstück ausgehenden Einwirkungen durch Geräusch“ untersagen lassen kann, soweit sie den Maßstab der Ortsüblichkeit überschreiten. Lärmschutz am Arbeitsplatz wird im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen geregelt und durch die Arbeitsinspektionen als zuständige Behörden wahrgenommen. Die folgende Auflistung liefert einen Überblick über die wichtigsten Zuständigkeiten im Lärmbereich: Nachbarschaftslärm: ungebührlicherweise Erregung von störendem Lärm Lärm von Nachbarn
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Für die lärmbetroffene Bevölkerung ist es schwierig, in Anbetracht der gegebenen Kompetenzverteilung die nach der Art der Lärmquelle zuständige Ansprechstelle zu finden. Auf die Homepage des Landes Tirol wurde eine Informationsseite gestellt (https://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/esa/laermgeplagt/), die über die Zuständigkeiten und die mit unterschiedlichen Lärmquellen befassten Dienststellen informiert und den BürgerInnen erleichtern soll, die zuständige Anlaufstelle entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen zu finden. Alternativ wäre eine zentrale Anlaufstelle anzudenken, über die derartige Informationen auf telefonischem Weg oder via E-Mail-Kontakt eingeholt werden können. Sie könnte allenfalls im Sinne eines größtmöglichen Bürgerservice auch als zentrale „Einlaufstelle“ Beschwerden entgegennehmen und direkt an die rechtlich zuständige Behörde weiterleiten. Eine derartige Stelle sollte sinnvoller Weise durch die Abteilung ESA betreut werden, deren Mitarbeiter die breiteste Expertise zu den verschiedenen Aspekten des Lärms und Lärmschutzes aufweisen. Viele Agenden des Lärmrechts sind bei den BürgermeisterInnen angesiedelt. Diesen stehen aber - mit Ausnahme des Stadtmagistrates Innsbruck - keine Vollzugsorgane aus dem Bereich der Schalltechnik und/oder der Lärmmedizin zur Verfügung. Ein rasches Eingreifen oder eine substanzielle Befundung und Beurteilung in kurzer Zeit sind damit kaum möglich. Zudem ist die Wahrnehmung des Lärmschutzes mit unmittelbaren Kosten für externe Sachverständige verbunden. Die Praxis zeigt, dass der Vollzug von Lärmschutzbestimmungen auf Gemeindeebene zu wünschen übrig lässt Es wird angeregt, in der Landesgesetzgebung bei Bestimmungen zum Lärmschutz (bzw. generell Immissionsschutz) auf die Vollzugseffizienz und damit die Behördenzuständigkeit Bedacht zu nehmen.



2.3.2 METHODEN DER LÄRMBEURTEILUNG Die oft gestellte Frage, wie laut eine Schallimmission (aus welcher Quelle auch immer) sein darf, ist in Österreich kaum zu beantworten, da verbindliche gesetzliche Vorgaben weitgehend fehlen. Lediglich im Bereich der Eisenbahnen ist über die 10



Schienenverkehrslärm - Immissionsschutzverordnung (SchIV) die zulässige Einwirkung geregelt, im Rahmen UVP – pflichtiger Vorhaben bei Flughäfen über die Luftverkehrslärmschutzverordnung (LuLärmV). Allerdings stellen die in diesen Verordnungen genannten Grenzwerte auch keine verbindlich einzuhaltenden Höchstwerte dar, sondern führen lediglich zum Anspruch der von Überschreitungen Betroffenen auf Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzfenster und Schalldämmlüfter. In der überwiegenden Mehrzahl der Lärmbeurteilungsfälle stellt sich die Frage der Zumutbarkeit von Lärmstörungen. Hier hat sich im Anlagenrecht ausgehend von der Gewerbeordnung durchgesetzt, dass die Zumutbarkeit anhand der Auswirkungen der Veränderung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse durch die spezifische Schallimmission zu beurteilen ist. Die Erhebung und Beurteilung dieser Auswirkungen ist mit einem großen Ermittlungsaufwand verbunden und birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Die örtlichen Verhältnisse sind repräsentativ und reproduzierbar zu erfassen und abzubilden und die hinzutretenden spezifischen Immissionen nach dem Stand der Technik zu prognostizieren. Neben quantitativen Größen sind dabei auch die Charakteristika einzelner Lärmereignisse und darüber hinaus lärmwirkungsrelevante nicht akustische Faktoren zu berücksichtigen. Dadurch ergibt sich neben dem im Einzelfall oft unverständlich hohem Erhebungsaufwand auch eine große Ergebnisunsicherheit bei vergleichbaren Fällen. Der hohe Ermittlungsaufwand, die große Ergebnisunsicherheit und die je nach Rechtsmaterie unterschiedlichen Schutzniveaus sprechen für eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Beurteilung der Zulässigkeit von Schallimmissionen. Auch wenn nach wirkungsbezogenen Gesichtspunkten die Veränderung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse unter Mitberücksichtigung von akustischen und außerakustischen Größen bessere Aussagen zu treffen vermag, wird ein effektiver Vollzug gebremst und sind Betreiber einerseits und Betroffene andererseits von der meist zufälligen Auswahl der Sachverständigen und deren – immer auch subjektiv gefärbten – Beurteilung abhängig. Die Lösung derartiger Vollzugsprobleme kann nur in der Schaffung und Anwendung harmonisierter Richtlinien liegen. Hier ist Tirol gefordert, bei den entsprechenden Fachstellen wie Forum Schall und dem Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung mitzuarbeiten und auf möglichst einheitliche Vollzugsgrundlagen zu drängen.



2.3.3 KONFLIKTE AUS DEN BEURTEILUNGSMETHODEN In vielen Fällen wird die vorhandene Lärmsituation nicht einfach durch Immissionen aus einer Quelle bestimmt, häufig wirken an einem Ort mehrere Quellen ein und bewirken für sich wie auch in Summe unterschiedliche Reaktionen. Dies wird durch das österreichische Lärmrecht nicht ausreichend berücksichtigt und führt in der Praxis 11



bisweilen zu Problemen. Im Anlagenrecht geht der Gesetzgeber bzw. die ständige Rechtsprechung davon aus, dass der Nachbar in seinem Wohnbereich volle Dispositionsfreiheit genießt. Dies bedeutet, dass er jahresdurchgängig bei geöffnetem – zumindest bei gekipptem – Fenster rund um die Uhr seine Aufenthaltsräume uneingeschränkt nutzen kann. Bei Infrastrukturvorhaben besteht hingegen auch die Möglichkeit, unzumutbare Immissionsbelastungen durch passive Maßnahmen, wie dem Einbau von Lärmschutzfenstern und Schalldämmlüftern, auszugleichen. Noch deutlicher kommen die passiven Maßnahmen im Baurecht zur Anwendung, da der Errichter eines Gebäudes verpflichtet ist, entsprechend der vorherrschenden Lärmbelastung die akustische Qualität der Fassade zum Schutz vor Außenlärm selbst herzustellen. Dieses im Baurecht normierte Schutzniveau (bei geschlossenem Fenster) wird nun im Anlagenrecht durch die Dispositionsfreiheit konterkariert. Hier kann nur auf der Ebene der Rechtsetzung eine Harmonisierung erreicht werden. Die Kompetenzzersplitterung im Lärmrecht führt nicht nur auf Ebene der Verwaltungsbehörden zu Schwierigkeiten sondern hat in der historischen Zuteilung der Aufgabenbereiche im Amt der Landesregierung eigenartige Konstruktionen nach sich gezogen. So wird Lärm in der nach der jeweiligen Materie zuständigen Fachabteilung behandelt. Zwar ist es gelungen, in der fachlich zuständigen Abteilung „Emission Sicherheitstechnik Anlagen“ den Sachverständigendienst für alle Bereiche des Anlagenlärmes zu sammeln wie auch die strategische Lärmkartierung und die Fluglärmüberwachung zu konzentrieren. Fragen der Lärmschutzförderung an Landesstraßen sind im Sachgebiet Straßenerhaltung, jene der Schienenlärmsanierung im Sachgebiet Verkehrsplanung, jeweils in der Abteilung Verkehr und Straße angesiedelt. Hier wäre eine tiefergreifende Vernetzung wünschenswert, um vor allem Möglichkeiten von Maßnahmen, die für mehrere Quellen wirksam werden, zu erkennen und durch die Zusammenschau mit den in Genehmigungsverfahren festgeschriebenen Rahmenbedingungen bessere Ergebnisse zu erreichen. Diese Zusammenarbeit hat sich bereits bei den zweimal durchgeführten Aktionsplanungen bewährt, es ist aber zu empfehlen, diese in einen kontinuierlichen Prozess überzuleiten, nachdem die Aktionsplanung lediglich alle 5 Jahre durchzuführen ist. Einen Schritt zur stärkeren Vernetzung der mit Lärmschutz befassten Organisationseinheiten stellt die Einrichtung der Arbeitsgruppe Lärmschutz dar, die sich aus Mitarbeitern dieser Einheiten zusammensetzt.



2.3.4 HARMONISIERUNG IN DER LÄRMBEURTEILUNG Das zersplitterte Lärmrecht macht eine Harmonisierung im Vollzug unbedingt notwendig. Dabei reicht es nicht aus, innerhalb einer Gesetzesmaterie eine Gleichschaltung zu erreichen, es muss auch der Überblick über weitere Bereiche 12



gewahrt werden, um zu verhindern, dass auf Grund unterschiedlicher Rechtsmaterien substanziell unterschiedliche Schutzniveaus für die betroffene Bevölkerung entstehen. Darüber hinaus sind Wechselwirkungen und Interaktion zwischen verschiedenen Regelwerken im Auge zu behalten. Tirol wirkt daher in verschiedenen Gremien konzeptionell und federführend mit. Beispielhaft seien angeführt: • Forum Schall: Eine Expertengruppe von technischen Amtssachverständigen aus allen Landesregierungen und den Magistraten der Landeshauptstädte mit dem primären Ziel der Harmonisierung im Verwaltungsvollzug • Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung: ganzheitliche und interdisziplinäre Behandlung aller für den Lärm relevanten Fachbereiche (technisch, medizinisch, rechtlich) mit den Ländern (außer Vorarlberg) und der Wirtschaftskammer Österreich als ordentliche Mitglieder • Österreichisches Institut für Bautechnik OIB: Harmonisierung der technischen Standards im Hochbau, in OIB Richtlinie 5 in Bereich des Schallschutzes von und in Gebäuden • Austrian Standard Institut: Erstellung einschlägiger ÖNORMEN zu Messung, Prognose und Bewertung von Schallimmissionen, Bauprodukten und akustischen Eigenschaften von Gebäuden. Harmonisierungen im Vollzug werden durch koordinierende Tätigkeiten der Fachabteilungen des Landes in Bezug auf die Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Bezirksverwaltungsbehörden, durch Organisation von Ausund Fortbildungsmaßnahmen und durch regelmäßige interne Abstimmungen erreicht. Die Mitarbeit in den dazu bestehenden Gremien stellt einen erheblichen Zeit- und Sachaufwand dar. Dennoch ist es unabdingbar, im Bereich des Lärmschutzes und auch als Ansprechpartner einer Anlaufstelle für die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Aspekten des Lärm- und Schallschutzes vertraut zu sein. Die aktive Mitarbeit von Sachverständigen der Tiroler Behörden ist auch deshalb von Bedeutung, um in Regelwerken und Normen landesspezifische Gesichtspunkte und Interessen berücksichtigen zu können. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die „Internoise“, der Kongress des International Institute of Noise Control Engineering im September 2013 unter aktiver organisatorischer Mitarbeit von Lärmtechnikexperten des Amtes der Tiroler Landesregierung in Innsbruck veranstaltet werden konnte.
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III) UMGEBUNGSLÄRM 3.1 UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT Die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25.06.2002 (EU-Umgebungslärmrichtlinie) stellt den immissionsbezogenen Lösungsansatz für Lärmprobleme innerhalb der europäischen Gemeinschaft dar. Unter Umgebungslärm fallen unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden, einschließlich der Immissionen resultierend aus Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie aus gewerblicher und industrieller Tätigkeit. Das übergeordnete Ziel der Richtlinie ist die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus. Das Mittel der Wahl stellt dabei die strategische Lärmkartierung dar. Die Mitgliedsstaaten werden verpflichtet, in regelmäßigen Abständen strategische Lärmkarten ihrer Hauptverkehrsträger zu erstellen. Bis zum Jahr 2007 waren Lärmkarten für sämtliche Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern sowie für sämtliche Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen zu erarbeiten. Ziel der Richtlinie ist auch die Information und Einbindung der betroffenen Öffentlichkeit, die Erstellung von Aktionsplänen und die Schaffung einer Grundlage für die Einführung von Gemeinschaftsmaßnahmen zur Lärmminderung. Bei diesen Gemeinschaftsmaßnahmen ist vor allem an Regelungen an der Quelle gedacht, wie sie in der sogenannten Reifen – Richtlinie bereits eingeführt wurden. Bis zum Jahr 2012 waren Kartierungen zu erarbeiten für: •



Hauptverkehrsstraßen > 3Mio. Fahrzeuge/Jahr



•



Haupteisenbahnstrecken > 30.000 Züge/Jahr



•



Großflughäfen >50.000 Flugbewegungen/Jahr



•



Ballungsräume >100.000Einwohner/Jahr



•



IPPC-Anlagen in Ballungsräumen



Übersicht über Streckenabschnitte, Ballungsräume und Flughäfen Umgebungslärmkartierung (aus: Zehnter Umweltkontrollbericht, UBA 2013):
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für



die



Eine Besonderheit stellen die Lärmkarten in Ballungsräumen dar, da hier die Schallimmissionen alle Verkehrsträger unabhängig von der jeweiligen Verkehrsbelastung darzustellen sind. Die zuständigen Behörden haben nach Erstellung der strategischen Lärmkarten innerhalb eines Jahres Aktionspläne zu erstellen. Diese sollen sich an Grenzwerten oder gegebenenfalls anderen vom Mitgliedsstaat festgelegten Kriterien orientieren. Sie sollen dazu dienen, Lärmprobleme und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung zu reduzieren, die Öffentlichkeit ist bei der Erstellung mit einzubeziehen. Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden für die gesamte europäische Union gemeinsame Bewertungsmethoden in Form von Lärmindizes eingeführt. Es sind dies: Lden, der „Tag, Abend, Nacht-Lärmindex“ als Maß für die allgemeine Lärmbelastung und Lnight, der „Nachtlärmindex“ als Maß für allfällige Beeinträchtigung des Nachtschlafes. Den Ermittlungen dieser Einzahlangaben liegt als Beurteilungszeitraum jeweils ein Jahr zu Grunde. Die gesundheitlichen Auswirkungen sollen durch die Mitgliedsstaaten anhand Dosis-Wirkungs-Relationen, welche auf diesem Index basieren, bewertet werden.
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Die Auswertung der ersten Runde der Lärmkartierung zeigt, dass in der EU über 100 Millionen Menschen einem verkehrsbedingten Umgebungslärm von > 55 dB ausgesetzt sind, knapp 80 Millionen einem nächtlichen Umgebungsgeräuschpegel von > 50 dB.



3.2 UMSETZUNG DER EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE IN TIROL UND IN ÖSTERREICH 3.2.1 RECHTLICHE UMSETZUNG Obwohl aus verfassungsrechtlicher Sicht mehrere Möglichkeiten der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie in Betracht gekommen wären, erfolgte in Österreich eine zersplitterte Umsetzung in den einzelnen Materienrechtsbereichen, welche Belange des Umgebungslärms regeln. Demnach fällt dem Bund die Regelung wie auch die operative Umsetzung im Bereich der Straßen A und S (Autobahnen und Schnellstraßen), der Bahnlinien, der Flughäfen sowie der IPPC-Anlagen in Ballungsräumen zu. Den Ländern bleiben damit als Regelungsmaterien die Landesstraßen, die Ballungsräume, soweit sie nicht durch Bundeskompetenzen abgedeckt werden, sowie IPPC-Anlagen in Ballungsräumen, sofern diese IPPC-Anlagen in die Landeskompetenz fallen. Letzteres ist in Tirol nicht möglich, da ein eigenes Gesetz zur IPPCRichtlinienumsetzung die Errichtung von solchen Anlagen verbietet. Auch im Ballungsraum, hier ist Tirol mit dem Ballungsraum Innsbruck betroffen, bleiben in Tiroler Landeskompetenz ausschließlich Landes- und Gemeindestraßen übrig. Daher ist es rechtlich ausreichend und sachlich richtig, die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie im Tiroler Straßengesetz und zusätzlich in einer dazu erlassenen Verordnung zu regeln. Ein eigenes Tiroler Lärmgesetz oder eine eigene Tiroler Lärmverordnung wie im Bundesbereich wurde daher in Tirol nicht erlassen. Über die ordnungsgemäße Umsetzung wurde eine Expertise der Abteilung Verfassungsdienst eingeholt, welche die Auskunft erteilte, dass die Richtlinie 2002/49/EG durch die Regelungen des 14. Abschnitts des Tiroler Straßengesetzes LGBl. Nr. 43/2007, zuletzt geändert durch das Gesetz LGB Nr. 37/2013 im Zuständigkeitsbereich des Landes vollständig umgesetzt wurde. Dazu wurde weiters die Verordnung über die Feststellung von Hauptverkehrsstraßen und die technischen Spezifikationen in Bezug auf Umgebungslärm (LGBl. Nr. 43/2007) erlassen. Aus Sicht der Arbeitsgruppe Lärmschutz sind damit alle in den Kompetenzbereich des Landes Tirol fallenden rechtlichen Umsetzungsmaßnahmen erfolgt. Im Kompetenzbereich des Bundes wurde die EU-Umgebungslärmrichtlinie mit dem Bundesgesetz über die Erfassung von Umgebungslärm und über die Planung von 16



Lärmminderungsmaßnahmen (BGBl I 60/2005, Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz), der Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung (BGBl. II 144/2006), sowie Novellen zum Abfallwirtschaftsgesetz (Bundesgesetzblatt I Nr. 34/2006), zur Gewerbeordnung 1994 sowie zum Mineralrohstoffgesetz und zum Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen im „Umweltrechtsanpassungsgesetz 2006“ umgesetzt. Das Bundes-LärmG im Zusammenhang mit der dazu erlassenen Verordnung regelt die jeweiligen Zuständigkeiten der einzelnen Bundesminister, das Umweltrechtsanpassungsgesetz 2006 die erforderliche Datenmeldung durch Industrieanlagenbetreiber. Das Bundes-LärmG übernimmt die spezifischen immissionsseitigen Ziele der Umgebungslärmrichtlinie, konkretisiert die zuständigen Handlungsbereiche, enthält Bestimmungen über die Ausarbeitung strategischer Umgebungslärmkarten, von Aktionsplänen und ergänzende Bestimmungen zur Umweltprüfung und der Einhaltung eines Konsultationsmechanismus bei der Erstellung der Aktionspläne. Zusätzlich wird das Prozedere der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Informationszusammenführung geregelt. Für beides ist federführend das Lebensministerium verantwortlich. Die Plattform für die strategischen Lärmkarten und die Aktionspläne, vor allem aber für die Veröffentlichung der Entwürfe im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellt die Internetseite www.laerminfo.at dar. Auch im Zuständigkeitsbereich des Bundes kann von einer vollständigen rechtlichen Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie ausgegangen werden.



3.2.2 OPERATIVE UMSETZUNG Das Land Tirol ist außerhalb des Ballungsraumes Innsbruck im Ausmaß von knapp 500 km Landesstraßen betroffen. Zusätzlich wird der Ballungsraum Innsbruck, der die Gemeindegebiete von Innsbruck und Völs bis in eine Seehöhe von 800 m umfasst, bearbeitet. In Tirol wurde die strategische Lärmkartierung in der Abteilung Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen als eigenes Projekt ohne Fremdvergaben durchgeführt. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen Geoinformation und Verkehr und Straße. In Tirol wurden damit die unionsrechtlichen Verpflichtungen nicht nur erfüllt, sondern konnten zusätzliche Vorteile aus der selbständigen Abwicklung dieses Projektes gewonnen werden. Dazu zählen das Schließen von Lücken, welche sich in Straßenabschnitten ergeben, die gerade noch unterhalb des Schwellenwertes für das Verkehrsaufkommen nach der Umgebungslärmrichtlinie liegen, die zusätzliche Darstellung der Schallimmissionen in einer Immissionshöhe von 1,5 m (obligatorisch sind lediglich 4 m), das Erstellen einer Gesamtlärmkarte für Straßenverkehr im Ballungsraum 17



Innsbruck bestehend aus Bundes- und Landesstraßen sowie seriöse Betroffenheitsanalysen für Entlastungseffekte aus dem Maßnahmenplan. Basierend auf diesen Lärmkarten wurde in Tirol der Entwurf des Aktionsplanes erstellt und in der ersten Tranche der Veröffentlichung in Österreich ins Netz gestellt. Der endgültige Aktionsplan wurde durch die zuständige Referentin LHStv. Mag. Ingrid Felipe am 11.12.2013 freigegeben und dem Bund zur Information der Öffentlichkeit übermittelt. In diesem endgültigen Aktionsplan wurden auch die eingegangenen Stellungnahmen gewürdigt. Der Detailierungsgrad der Ausarbeitung in Bezug auf die Straßenbauprojekte (Umfahrungsstraßen) ist richtlinienkonform, was eine Kostenabschätzung einerseits und eine Betroffenheits- bzw. Entlastungsanalyse andererseits zum Inhalt hat. Tirol ist in seinem Zuständigkeitsbereich seinen operativen Verpflichtungen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie nachgekommen.



Die von den jeweils zuständigen Bundesministerien zu erstellenden Aktionspläne, die auch Tiroler Landesgebiet betreffen (AP Teil 1 Autobahnen und Schnellstraßen, Teil 11 Schienenstrecken, Teil 15 Straßenbahnstrecken Innsbruck, Teil 20 Flughafen Innsbruck und Teil 23 IPPC-Anlagen), wurden fristgerecht erarbeitet und stehen auf der Plattform „Lärminfo“ zur Verfügung. Den operativen Umsetzungsverpflichtungen mit Bezug zum Tiroler Landesgebiet wurde seitens des Bundes nachgekommen.



3.3 LÄRMSCHUTZ IN EUROPA – REGELUNGEN UND ZIELE Mit nachfolgenden Maßnahmen soll auf europäischer Ebene die Umgebungslärmsituation verbessert werden (aus dem Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG, 1.6.2011): Europäische Rechtsvorschriften zur Lärm-Regulierung: Das Problem des Umgebungslärms wird auf EU-Ebene durch ein breites Spektrum an Instrumenten in Angriff genommen, einschließlich Bestimmungen zu den Marktzugangsanforderungen für bestimmte Fahrzeuge und Geräte, Spezifikationen zur Interoperabilität von Bahnsystemen sowie Regeln für Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen. Zusätzlich zu den verschiedenen Maßnahmen und Verbesserungen der Rechtsvorschriften der EU in diesem Gebiet in den vergangenen 10 Jahren erwägt die Kommission auch die Weiterentwicklung dieser Maßnahmen, um die Lärmbelästigung in der EU zu verringern. 18



Im Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2011 sind einige wichtige LärmInitiativen enthalten, von denen insbesondere folgende genannt seien: • Das Weißbuch zur Verkehrspolitik, das einen Strategieplan bis 2050 vorsieht, um, neben vielen anderen Zielen, auch zur Reduktion der Lärmbelästigung durch den Verkehr beizutragen (z. B. Schritte zur Entwicklung von „Normen für Lärmemissionspegel bei Fahrzeugen“). • Die Überarbeitung der Richtlinie 2002/30/EG über Flughafenlärm, die als Teil des Flughafenpakets die Lärmkartierung durch international anerkannte Methoden und Daten verbessern wird und zur Annahme von kostenwirksamen Lärmminderungsmaßnahmen führen wird, wobei die international anerkannten Normen zur Rationalisierung der Beziehung zwischen der Flughafenlärmrichtlinie und der END berücksichtigt werden. Dadurch wird zudem die Definition lauter Luftfahrzeuge („knapp die Vorschriften erfüllendes Luftfahrzeug“) an die heute gängige Zusammensetzung der Flugzeugflotte angeglichen. • Die nächste Revision der Bestimmungen betreffend den Lärm von Kraftfahrzeugen mit mindestens vier Rädern wird auf Basis eines verbesserten Testverfahrens die Möglichkeiten für die Einführung strengerer Grenzwerte prüfen, die gewährleisten sollen, dass tatsächlich leisere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Dabei könnte auch ein Verordnungsvorschlag über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffanlage von Kraftfahrzeugen vorgelegt werden. Das Hauptziel der Initiative ist eine Reduzierung der negativen Auswirkungen der durch den PKW-Verkehr verursachten Lärmbelästigung für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. • Bei der Überarbeitung der Lärmrichtlinie für Lärm im Freien wird der Anwendungsbereich (unter die Richtlinie fallende Geräte und Maschinen) bewertet, und die Lärmvorschriften werden überarbeitet, sodass sie die heutige modernste Technik widerspiegeln. Gleichzeitig werden die damit verbundenen administrativen Anforderungen vereinfacht. Zusätzlich will die Kommission weiterhin sonstige potenzielle Maßnahmen zur Reduktion der Lärmbelastung auf EU-Ebene (z. B. lärmarme Straßenbeläge) untersuchen und wird zu gegebener Zeit Vorschläge machen. …… Bei den Vorbereitungsarbeiten wurden auch Elemente untersucht, die eventuell geregelt werden müssen, um effektive und wirksame EU-weite Rechtsvorschriften über den Umgebungslärm zu erreichen. Dies betrifft insbesondere Folgendes: 19



• Auslöse- oder Zielwerte: Die Ansätze und Ambitionen der Mitgliedstaaten sind sehr breit gefächert, wodurch es unmöglich ist, eine weitere Konvergenz im Hinblick auf gleiche Bedingungen im Binnenmarkt zu schaffen. So wurden in der ganzen EU sehr unterschiedliche Schutzniveaus für die Bevölkerung eingeführt. Allerdings würde die Einführung obligatorischer Lärmgrenzwerte/Lärmzielwerte auf EU-Ebene gegen die Grundsätze der Subsidiarität verstoßen, da die nationalen und regionalen Behörden dann über weniger Flexibilität verfügen würden, um das Schutzmaß und die Aktionspläne/Maßnahmen an ihre spezifischen Situationen anzupassen. Andere Möglichkeiten wären die Festlegung von Lärm-Auslösewerten in der EU, Mindestanforderungen oder EU-Empfehlungen. Diese Ansätze könnten als Mindestschwelle für die Auslösung von Schutzmaßnahmen dienen, würden die Mitgliedstaaten jedoch zugleich nicht daran hindern, bei Bedarf strengere Anforderungen zu stellen. • Lärmindizes: Gemäß der aktuellen Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die verbindlich vorgeschriebenen Lärmindizes Lden und Lnight zu verwenden und die Lärmbelästigung der Bevölkerung von über 55 dB, respektive von über 50 dB zu übermitteln. Die gegenwärtige Berichterstattungsmethode berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass ein großer Anteil der EU-Bevölkerung geringeren Lärmpegeln ausgesetzt ist, die jedoch trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit schädliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Gemäß den jüngsten Empfehlungen der WHO müssten die Werte für Lnight auf 40 dB gesenkt werden, um ein realitätsnäheres Bild der Auswirkungen der Lärmbelästigung in der EU zu erhalten. • Durchsetzung: Die Richtlinie verfügt über keine klaren Durchsetzungsbestimmungen, in denen die Grenzwertüberschreitungen in den Aktionsplänen direkt mit möglichen Sanktionen in Verbindung gebracht werden und zwar auch in Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene rechtlich verbindliche Grenzwerte eingeführt haben. Die Auswertung der Lärmkarten ergab, dass die Grenzwerte oft scheinbar folgenlos überschritten werden. Eine klare Festlegung der Zielsetzungen, des Inhalts und der Umsetzung der Aktionspläne könnte in Betracht gezogen werden, wobei die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden müssen. • Technische Begriffsbestimmungen, Anforderungen und Konzepte: Es wurden mehrere mögliche technische Verbesserungen identifiziert, einschließlich klarere Begriffsbestimmungen und Anforderungen in Bezug auf Ballungsräume, ruhige Gebiete, Hauptverkehrsstraßen, Industrielärm und Aktionspläne. Des Weiteren bleibt die Frage der Messpunkte weiterhin ein Problem, und damit auch die Frage der Flexibilität hinsichtlich der Messhöhe, die in einigen Mitgliedstaaten aufgrund ihrer spezifischen Gebäudestrukturen problematisch war. Schließlich wäre eine weitere Klarstellung oder Harmonisierung für die Darstellung der Werte und Bewertungsresultate nützlich. 20



• Verwaltungsaufwand und Angleichung der rechtlichen Aspekte: Eine Rationalisierung und Vereinfachung der Berichterstattungszyklen wäre möglich. Einige Elemente der Berichterstattung wurden mehrmals übermittelt. Zudem war in der END nicht ausreichend klar dargelegt, dass die verschiedenen Phasen im Bewertungsrahmen (Lärmkarten und Aktionspläne) aufeinander aufbauen. Des Weiteren wurde der kurze zeitliche Abstand zwischen den strategischen Lärmkarten und der Fertigstellung der Aktionspläne als eines der größten Hindernisse bei der Durchführung einer angemessenen öffentlichen Anhörung angegeben. Abschließend ist zu sagen, dass die entsprechenden Bestimmungen der END gegebenenfalls an das neue System mit delegierten Rechtsakten und Durchführungsmaßnahmen angepasst werden müssen.
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IV) BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH LÄRM IN TIROL Über die Umweltbedingungen und das Umweltverhalten auch im Zusammenhang mit Lärm und speziell auch für Tirol und seine Regionen liegt ein aktueller Ergebnisbericht des Mikrozensus vor. Dieser wurde im Mai 2013 von der Statistik Austria und dem Lebensministerium publiziert. Die Datenerhebungen stammen aus dem Jahr 2011. Die folgenden Darstellungen zeigen die Ergebnisse für Österreich und jene für Tirol im Vergleich. Befragt nach der Umweltqualität zeigt sich in Tirol wie in Österreich ein ähnliches Bild. Lärm ist jene Umweltqualität, deren Güte mit deutlichem Abstand am geringsten eingeschätzt wird. Die Umweltqualität wird schon im Bereich der Luft wesentlich besser eingestuft, besondere hoch ist die Einschätzung bei Wasser. Dennoch schätzen über 70% der Befragten die Umweltqualität in Bezug auf Lärm als „gut“ ein.



In Tirol wird als vordringlichstes Umweltproblem das steigende Verkehrsaufkommen genannt, deutlich häufiger als im Bundesschnitt. Im Gegensatz dazu liegt zunehmender Energie- und Rohstoffverbrauch unter diesem Durchschnitt. Insgesamt schätzen die Tiroler die Lebensqualität zu über 50 % als sehr gut ein. 22



Nach Lärmstörungen im Wohnbereich befragt geben 41 % der Tirolerinnen und Tiroler über 15 Jahren an, gestört zu werden, dieser Wert liegt um 1 % über dem gesamtösterreichischen Durchschnitt.



Lärmstörungen werden untertags wesentlich deutlicher wahrgenommen als in der Nacht. So geben vergleichsweise lediglich 24 % der Befragten an, in der Nacht durch Lärm gestört zu werden, am Tag sind es immerhin 38 %. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten hat das Gefühl, dass die Lärmbelästigung in den letzten 3 Jahren zugenommen hat, lediglich 3 % glauben, sie habe abgenommen. Diese Einschätzung ist geringfügig negativer als im Bundesdurchschnitt. In den Umfragen seit 1998 ist damit eine tendenzielle Zunahme der subjektiv berichteten Lärmstörung zu verzeichnen, in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts war die Betroffenheit mit 50% und mehr allerdings noch deutlich höher. Hier scheint doch eine Wirkung der in den letzten Jahrzehnten verstärkt getroffenen Lärmschutzmaßnahmen wie Bau von Umfahrungsstraßen, Errichtung von Lärmschutzwänden, verbesserter baulicher Schallschutz, etc. erkennbar zu sein. 23



Nach Art der störenden Lärmquellen wird zwischen Verkehrslärm und Lärm aus anderen Quellen unterschieden.



Zwar überwiegt der Verkehrslärm dabei mit 56 % gegenüber allen anderen Lärmquellen, liegt aber um 6 % unter dem Bundesdurchschnitt. Dies ist insofern erstaunlich, als Tirol bekanntlich über einen sehr begrenzten Dauersiedlungsraum und eine intensiv genutzte Infrastruktur vor allem im Inntal und im Wipptal verfügt. Auffällig in Tirol ist auch die Betroffenheit durch Flugzeuge, bedenkt man, dass dadurch nur eine vergleichsweise geringe Landesfläche belastet ist. Bei Analyse der einzelnen Verkehrsträger bzw. Fahrzeugklassen fällt eine im Vergleich zum Bundesdurchschnitt geringere Betroffenheit durch Lkw und Busse, durch PKW und durch Eisenbahn auf, während 1-spurige KFZ deutlich häufiger genannt werden. Dies mag zum einen mit der in den Zeitraum der Umfrage fallenden Aufhebung des Nachtfahrverbotes für Mopeds in Innsbruck und der damit verbundenen medialen Aufmerksamkeit verbunden sein, zum anderen aber auch mit der Attraktivität des Landes und seiner Passstraßen für Motorradfahrer aus dem In- und Ausland. Bei den weiteren Lärmquellen liegt Tirol mit 44 % deutlich über dem österreichischen Schnitt von 38 %. Während die Belastung durch Lokale noch vergleichbare Dimensionen wie im Bundesschnitt erreicht, sticht in Tirol deutlich die Lärmbelastung durch Baustellen und aus Nachbarwohnungen hervor. Bei Ersterem schlägt offensichtlich die intensive Bautätigkeit im Zusammenhang mit der Erweiterung der Straßenbahnlinien bzw. der Umsetzung der Regionalbahn im Bereich der Landeshauptstadt Innsbruck zu Buche. In der Rubrik „sonstige Betriebe“ fällt Tirol mit 0,0 % lärmgestörter Personen positiv auf. Bei im Vergleich zu anderen Bundesländern großer Dichte an Betrieben im Siedlungsraum deutet dies auf den ambitionierten Lärmschutz des Tiroler Gewerbes und der Industrie einerseits wie auch auf die Effizienz des Vollzugs im gewerblichen Betriebsanlagenrecht andererseits hin. 24



72 % der Tirolerinnen und Tiroler über 15 Jahren geben an, dass es ihnen möglich wäre, bei geöffnetem bzw. bei gekipptem Fenster zu schlafen. im Bundesdurchschnitt sind dies um 10 %-Punkte weniger, bei dieser Abfrage liegt Tirol im Bundesländervergleich deutlich an der Spitze.



Beschwerden an die Arbeitsgruppe Lärmschutz bzw. Organisationseinheiten des Landes: Lärmbeschwerden an die Arbeitsgruppe Lärmschutz und an weitere befasste Stellen der Landesverwaltung haben wenig überraschend überwiegend die Belastung durch die verschiedenen Verkehrsträger zum Inhalt. Weitere Beschwerden beziehen sich ohne besondere Schwerpunkte auf unterschiedlichste Arten von Nachbarschaftslärm (Spielplätze, Laubbläser, Veranstaltungen, landwirtschaftliche Tätigkeiten).



Während die allgemeine Lärmstörung der österreichweiten Statistik also weitgehend folgt, gibt es in Tirol einige Spezifika, welche im Zuge von Empfehlungen an die Politik berücksichtigt werden sollen. Auffällig ist ein erfreulich niedriger Prozentsatz im Bereich des Verkehrslärms, während andererseits eine vergleichsweise hohe Betroffenheit durch Lärmstörungen durch Baustellen und Nachbarwohnungen zu verzeichnen ist. Bei Baustellen und Nachbarwohnungen bestehen Vollzugszuständigkeiten primär bei den BürgermeisterInnen. Nachstehende Verbesserungen auf normativer und operativer Ebene werden angeregt: • Novellierung der Tiroler Baulärmverordnung mit Etablierung einfacher Überwachungsmöglichkeiten.
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• Gewissenhaftere Überprüfung der bauakustischen Qualität von Gebäuden. Allein durch die regelhafte Überprüfung der Erfüllung von Anforderungen ist damit zu rechnen, dass die Qualität der Ausführung deutlich steigt. Routinemäßige Kontrollen durch die Baubehörden könnten im Zuge der Benützungsbewilligungen erfolgen. Die Erfüllung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz könnte an die Wohnbauförderung gebunden werden. • Ein Schritt zur Entlastung einer wesentlich betroffenen Personengruppe wäre die Einführung eines Lärmschutzförderprogramms am Flughafen Innsbruck.
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V) LÄRMSCHUTZ IN TIROL 5.1 LÄRMSCHUTZ AN STRAßEN 5.1.1 GRUNDLAGEN Seit Ende der 1970er Jahre werden in Tirol Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der anrainenden Bevölkerung getroffen. Die ersten Maßnahmen wurden an der A 12 Inntal Autobahn und an den hochbelasteten Landesstraßen B (vormals Bundesstraßen) gesetzt. Die ersten Förderungen für den Einbau von Lärmschutzfenstern wurden 1983 ausbezahlt. Grundlage für den Lärmschutz an Neubau- und Bestandsstrecken ist die Dienstanweisung Lärmschutz des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, die nach der Übertragung der Bundesstraßen B an die Länder von allen Bundesländern übernommen wurde. In dieser Dienstanweisung sind die Immissionsgrenzwerte für bestehende und geplante Straßen mit 50 dB für den Nachzeitraum (Lnight) und 60 dB für den Tag-AbendNachtzeitraum (Lden) festgeschrieben. Des Weiteren ist geregelt, dass Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) so zu bemessen sind, dass Beeinträchtigungen der Wohnbevölkerung durch den Straßenverkehrslärm von Landesstraßen so weit herabgesetzt werden, als dies mit einem im Hinblick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand erreicht werden kann (Wirtschaftlichkeitskriterium). Neben der Wirtschaftlichkeit ist für die Errichtung von Lärmschutzwänden eine Kostenbeteiligung der Wohnsitzgemeinden erforderlich. Die Antragstellung für die Errichtung einer Lärmschutzwand erfolgt durch die Gemeinde.



5.1.2 ABGESCHLOSSENE UND



LAUFENDE



LÄRMSCHUTZPROJEKTE



In den 5 Jahren vor Erstellung des Aktionsplanes A + S wurden an folgenden Tiroler Autobahn-/Schnellstraßenabschnitten Lärmsanierungsmaßnahmen durchgeführt (siehe auch Aktionsplan 2013 Teil 1): -



A12 Inntal Autobahn Kirchbichl



-



A12 Inntal Autobahn Angath



-



A12 Inntal Autobahn St. Gertraudi



-



A12 Inntal Autobahn Münster



-



A12 Inntal Autobahn Buch 27



-



A12 Inntal Autobahn Stans



-



A12 Inntal Autobahn Vomp



-



A12 Inntal Autobahn Terfens Vomperbach



-



A12 Inntal Autobahn Terfens Weißlahn



-



A12 Inntal Autobahn Amras + Einhausung



-



A12 Inntal Autobahn Zirl



-



A13 Brenner Autobahn Matrei-Navis-Mühlbachl-Steinach



-



A13 Brenner Autobahn Nösslach Gries am Brenner



An Landesstraßen in Tirol wurden Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt:



in



den



letzten



Jahren



folgende



-



Neubau der Umfahrungsstraße Gemeinde Heiterwang (B179 Fernpassstraße, 4 km, Fertigstellung Herbst 2010)



-



Neubau der Umfahrungsstraße Gemeinde Söll (B178 Loferer Straße, 2,67 km, Herbst 2012)



-



Umfahrung Mittewald (B 100 Drautalstraße, 2,7 km, Baubeginn Juli 2012, Fertigstellung Oktober 2013)



-



Umweltgerechte Umgestaltung in der Gemeinde Ellmau (B178 Loferer Straße, 1,6 km, Baubeginn 2013, Fertigstellung 2016)



-



Lärmschutz Kolsass, B 171 Tiroler Straße (2003)



-



Lärmschutz Huben, B 108 Felbertauernstraße (2005)



-



Lärmschutz Zirl, B 177 Seefelder Straße (2005)



-



Lärmschutz Ried im Oberinntal, B 180 Reschenstraße (2006)



-



Lärmschutz Buch bei Jenbach, B 171 Tiroler Straße (2007)



-



Lärmschutz Imst, B 189 Mieminger Straße (2007/08)



-



Lärmschutz Seefeld/Krinz, B 177 Seefelder Straße (2009)



-



Lärmschutz Prutz, B 180 Reschenstraße (2010) 28



-



Lärmschutz Reith, B 177 Seefelder Straße (2011)



-



Lärmschutz Bergisel, B 182 Brennerstraße (2012)



-



Lärmschutz Medraz, B 183 Stubaitalstraße (2013)



-



Lärmschutz Eben am Achensee, B 181 Achenseestraße (2014)



5.1.3 FÖRDERUNG VON LÄRMSCHUTZFENSTERN Ist die Errichtung einer Lärmschutzwand aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, sieht die Dienstanweisung vor, dass der Einbau von Lärmschutzfenstern gefördert wird. Die genauen Bestimmungen für die Förderung von Lärmschutzfenstern sind unter https://www.tirol.gv.at/verkehr/strassenbau-und-strassenerhaltung/laermschutz/ zu finden. In den vergangenen Jahren (2009 – 2013) wurden an den Straßen im Planungsgebiet (Straßen, die in die Aktionsplanung gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie einzubeziehen sind) folgende Gesamtbeträge für Fensterförderungen ausbezahlt: außerhalb des Gebietes der Stadt Innsbruck: B 171



km 132,5 - 134,071



9.633,-



B 161



km 23,506 - 28,563



52.512,-



B 100



km 105,276 - 108,782



29.861,-



B 171



km 68,015 - 73,788



20.458,-



im Gebiet der Stadt Innsbruck: B 174



km 2,976 - 5,206



13.435,-



B 174



km 0 - 2,976



20.173,-



B 171



km 79,22 - 81,016



39.246,-



B 171



km 73,788 - 77,156



8.302,-



In den Jahren 2009 – 2013 wurde somit ein Förderungsbetrag von € 193.620,- im Planungsgebiet gewährt. Seit Beginn der Fensterförderung (1983) wurde insgesamt ein Förderungsbetrag von ca. € 2,8 Mio. im Planungsgebiet ausbezahlt. 29



5.1.4 GESAMTAUSGABEN FÜR LÄRMSCHUTZ AM BESTAND AN LANDESSTRAßEN Seit Beginn der Bemühungen um Lärmschutz wurden an bestehenden Landesstraßen in Tirol Lärmschutzwände mit einer Länge von knapp 26,1 km und einer Fläche von 65.500 m² errichtet und Fensterförderungen in der Höhe von € 16,8 Mio. zum Anrainerschutz ausbezahlt.



5.1.5 VERKEHRSRECHTLICHE MAßNAHMEN Auch mittels regulatorischen Maßnahmen wird der übermäßigen Entwicklung von Straßenverkehrslärm entgegengewirkt:  Seitens des Landes Tirol wurden auf den die Autobahn begleitenden B- und LStraßen abschnittsweise Fahrverbote für Lkw > 7,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht eingerichtet. Diese Fahrverbote beruhen auf der Straßenverkehrsordnung und wurden auf Grund des Ausweichverkehrs durch das Road-pricing erforderlich, da die Leichtigkeit, Sicherheit und Flüssigkeit auf dem höherrangigen B- und L-Straßennetz entlang der Inntalfurche nicht mehr gegeben war.  Auf den B-Straßen B177 Seefelder Straße, B179 Fernpassstraße, B180 Reschenstraße und B181 Achenseestraße wurden auf Grund der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs Fahrverbote für Schwerfahrzeuge über 7,5 t eingerichtet. Ausgenommen sind Ziel- und Quellverkehr in bestimmte Bezirke in Tirol und im angrenzenden Ausland. Durch Reduktion des 30



Durchzugsschwerverkehrs auf den B- und L-Straßen wurde damit auch eine Lärmminderung erzielt.  Auf der B178 Loferer Straße von km 0,0 in der Gemeinde Kirchbichl bis km 49,63 in der Gemeinde Waidring ist das Fahren mit nicht lärmarmen Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t verboten (dieses Fahrverbot ist auf Grund der technischen Neuerungen der Lkw nur mehr bedingt wirksam). Ebenso ist auf dieser Strecke das Fahren mit Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t, die mit Hackschnitzel, Glasbruch, Schrott, Autos, Schlacke, Zement, Leergebinden, Maschinen, Verpackungsmaterial, Baustoffen und Betonfertigteilen beladen sind, verboten.  Nachtfahrverbot für Lkw über 7,5 t auf der A12 zwischen Kufstein und Zirl (LGBl. 64/2010, 84/2009, 66/2008, LGBl. 91/2006, BGBl. II 349/2002, II 278/2003), (ausgenommen EURO VI)  Variable Geschwindigkeitsbeschränkung für Pkw auf der A12 (LGBl. 72/2007, i.d.F. 36/2011)  Geschwindigkeitsbegrenzung Nacht (110 km/h): Verordnung vom 2. November 1989 über Geschwindigkeitsbeschränkungen auf bestimmten Autobahnen zur Nachtzeit (BGBl. Nr. 527/1989)  Lkw-Nachtfahrverbot für nicht lärmarme Lkw auf der A13  erhöhte Lkw-Nachtmaut auf der A13 (seit 1. Februar 1996)



5.1.6 GEPLANTE LÄRMSCHUTZPROJEKTE Für die nächsten 5 Autobahnabschnitten:



Jahre



sind



Lärmschutzmaßnahmen



-



A12 Inntal Autobahn Kramsach Nord, Radfeld Süd



-



A12 Inntal Autobahn Kufstein



Im Bereich der Landesstraßen sind folgende Projekte vorgesehen: -



Verbesserung Lärmschutz Bichlbach, B179 Fernpassstraße



-



Lärmschutz Fügen und Uderns, B 169 Zillertalstraße



-



Umfahrung Scharnitz, Baubeginn vs. 2015 31



geplant



an



den



5.1.7 KONFLIKTE  In der Gemeinde Terfens, Ortsteil Vomperbach bemühen sich BürgerInnen und Gemeinde seit Langen um eine Lärmschutzwand an der A12 zum Schutz betroffener Gebäude vor übermäßiger Lärmbelastung durch den nächtlichen Verkehr. Nächtliche Lärmmessungen zeigen, dass die Immissionsgrenzwerte der „Dienstanweisung Lärmschutz“ zum Teil deutlich überschritten werden, hauptsächlich wegen der regelmäßig beobachteten Geschwindigkeitsüberschreitungen durch LKWs. Den Berechnungen der ASFINAG werden jedoch laut Dienstanweisung die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten (hier 60 km/h) zu Grunde gelegt. Durch den Landeshauptmann wurden über die befassten Fachabteilungen Maßnahmen veranlasst, um die Belastungen der Bewohner in Grenzen zu halten: -



Kontrolle der Einhaltung der Lkw-Nachtfahrgeschwindigkeit durch die Autobahnpolizeiinspektionen im Rahmen des routinemäßigen Streifendienstes und strikte Ahndung von Verstößen



-



Erhöhung der Zahl der Radargeschwindigkeitsschwerpunkte mit Sofortanhaltung auf der Kontrollstelle Kundl bzw. Radfeld auf dreimal pro Monat



-



Wöchentlich konzentrierter Einsatz mit vier bis fünf Streifen auf der A12 im Bereich Kundl-Vomperbach und im Raum Innsbruck mit stichprobenartiger Kontrolle von LKWs auf die Einhaltung des Nachtfahrverbotes und Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen



-



An bestimmten Tagen zwischen 22:00 und 05:00 Uhr auf den Wechseltextanzeigen der Verkehrsbeeinflussungsanlage in Kufstein, Ampass, Völs und Brenner Aufschaltung: „22:00 - 05:00 Uhr/LKW/60 km/h/Kontrolle!“



-



In einem Schreiben über die Frachtverbände im In- und Ausland soll auf die Einhaltung der Lkw-Geschwindigkeitslimits und des LkwNachtfahrverbotes hingewiesen werden



-



Im Zuge einer vom Nationalrat zu beschließenden Novelle wird angedacht, eine deutliche Erhöhung der Organmandatstrafen für Geschwindigkeitsdelikte festzulegen
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 Anwohner der Dorfstraße in Mils bei Hall beklagen stetig zunehmende Verkehrsund damit verbundene Lärmbelastung und fordern Lärmschutzwände, Geschwindigkeitsbeschränkungen und verkehrsreduzierende Maßnahmen. Nach zahlreichen Gesprächen mit politisch und fachlich zuständigen Stellen arbeitet die Landesstraßenverwaltung derzeit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde an einer Straßenraumgestaltung, um das Geschwindigkeitsniveau zu senken. Grundsätzlich kann in verkehrslärmbelasteten Siedlungsbereichen, in denen die Errichtung von Lärmschutzwänden nicht möglich ist, eine Lärmreduktion über Geschwindigkeitsbegrenzungen erreicht werden.



 Die Verkehrsbelastung durch An- und Abreiseverkehr in die Tiroler Tourismusregionen ist insbesondere an Samstagen, an denen typischerweise der Hauptanteil des Urlauberschichtwechsels stattfindet, erheblich. Besonders stark belastet ist bekanntermaßen das Zillertal, auch durch den relativ großen Anteil an Tagesgästen. Im Rahmen der Entwicklung regionaler Mobilitätskonzepte sind insbesondere auch Aspekte des tourismusinduzierten Verkehrs zu berücksichtigen.



5.2 LÄRMSCHUTZ AN EISENBAHNBESTANDSSTRECKEN 5.2.1 GRUNDLAGEN Vertragliche Grundlage ist das „Übereinkommen über die Planung, Durchführung, Erhaltung und Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen im Bundesland Tirol“ aus dem Jahre 2003, abgeschlossen zwischen Bund und Land Tirol („Zweiter Rahmenvertrag“). Ausgenommen davon ist der Transitkorridor Kufstein – Innsbruck – Brenner, für welchen gesonderte Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Die lärmtechnische Sanierung des Transitkorridors, mit der bereits 1993 basierend auf politischen Vereinbarungen begonnen wurde, ist mittlerweile abgeschlossen. Maßgebend für die Planung, Durchführung und Abwicklung der einzelnen Lärmschutzmaßnahmen ist die Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen. Für Neubauten und wesentliche Umbauten von Schienenstrecken gilt Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV (BGBl. Nr. 415/1993). 33



die



Zweiter Rahmenvertrag: Aufgrund fehlender gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz vor Eisenbahnlärm an Bestandsstrecken wurde 2003 ein Rahmenvertrag zwischen Bund und Land abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet neben Bestimmungen zu Gegenstand und Umsetzung des Übereinkommens auch jene zur Finanzierung der Lärmschutzmaßnahmen und deren Erhaltung. Grundlage für Planung und Durchführung der Lärmschutzmaßnahmen ist der in den Jahren 1991 bis 1993 erstellte Schienenverkehrslärmkataster sowie zusätzlich der wegen des geplanten zweigleisigen Ausbaues zwischen Ötztal und Pians im Kataster nicht erfasste Bereich. Die Förderkriterien sind in der genannten Richtlinie geregelt. So kommen beispielsweise, nur Gebäude in den Genuss einer Lärmsanierung auf Grundlage dieses Vertrages, die vor dem Stichtag 01.01.1993 bewilligt wurden und einem Beurteilungspegel unter Tags von mehr als 65 dB und/oder in der Nacht von mehr als 55 dB ausgesetzt sind. Der in der Richtlinie fixierte Stichtag resultiert aus dem Fertigstellungsdatum des Lärmkatasters. Dieser Kataster wurde an die Gemeinden mit dem Ersuchen um Berücksichtigung bei der Genehmigung von Neubauten entlang von Bestandsstrecken übermittelt. Ein Lärmprojekt läuft in zwei Stufen ab. Zunächst wird auf Basis des Planungsvertrags das Gebiet lärmtechnisch untersucht. Kommt es in Bereichen einer Gemeinde zu Lärmbelastungen oberhalb der im Rahmenvertrag festgelegten Grenzwerte, wird in Abstimmung mit der Gemeinde ein Durchführungsvertrag zur Lärmsanierung abgeschlossen. Die Kosten für Planung und Durchführung teilen sich Bund/ÖBB, Land und Gemeinden im Verhältnis 50: 25: 25.



5.2.2 ABGESCHLOSSENE UND LAUFENDE MAßNAHMEN Seit 1993 wurden in Tirol auf einer Länge von ca. 67.6 km (entsprechend einer Fläche von ca. 202.400 m²) Lärmschutzwände an Eisenbahnbestandsstrecken errichtet.



In den Jahren 2009 – 2013 wurden folgende Sanierungsmaßnahmen gesetzt: -



Lärmsanierung Gemeinde Flaurling: Gesamtlänge LSW: 879,00m Fläche: 2.570,00m² Vertragskosten: € 665.000,00



-



Lärmsanierung Gemeinde Stams: Gesamtlänge LSW: 886,00m Fläche: 2.433,00m² Vertragskosten: € 995.000,00



-



Lärmsanierung Gemeinde Hatting: Gesamtlänge LSW: 1.099,00m Fläche: 2.824,00m² Vertragskosten: € 932.000,00 34



-



Lärmsanierung Gemeinde Münster: Gesamtlänge LSW: 646,00m Fläche: 1.957,00m² Vertragskosten: € 645.000,00



-



Lärmsanierung Gemeinde Inzing: Gesamtlänge LSW: 736,00m Fläche: 2.066,00m² Vertragskosten: € 598.000,00



-



Lärmsanierung Stadtgemeinde Landeck: Gesamtlänge LSW: 1.086,00m Fläche: 2.678,00m² Vertragskosten: € 1.243.148,00



-



Lärmschutz Marktgemeinde Zirl: Gesamtlänge LSW: 218,00m Fläche: 538,00m² Vertragskosten: € 246.000,00



5.2.3 GEPLANTE MAßNAHMEN -



In der Marktgemeinde Kematen in Tirol wurden die Voraussetzungen geschaffen um 2014 mit den Arbeiten an Lärmschutzmaßnahmen beginnen zu können.



5.2.4 KONFLIKTE  Im Jahr 2013 wurde für die Gemeinde Mils bei Imst durch die ÖBB eine Lärmstudie erstellt, in der an Wohnhäusern Grenzwertüberschreitungen ausgewiesen sind. Seitens der Gemeinde wird der Stichtag des 2. Rahmenvertrages (01.01.1993) hinterfragt, da es für diese Gemeinde keinen Lärmkataster gab. Die Stichtagsregelung besagt, dass „für Gebäude oder Gebäudeteile, für welche die Baubewilligung nach dem 1.1.1993 erteilt wurde oder für welche bereits öffentliche Mittel auch für Lärmschutzmaßnahmen in Anspruch genommen wurden, keine Kostenbeiträge geleistet werden“ (Auszug aus der Richtlinie des bmvit für die schalltechnische Sanierung der EisenbahnBestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen). Unabhängig davon, ob die Gemeinde im Kataster erfasst war oder nicht, gilt trotzdem die Stichtagsregelung. (Auszug aus der o.g. Richtlinie: „Die Richtlinie gilt auch für Lärmschutzmaßnahmen an Bestandsstrecken(-abschnitten), die nicht in den Immissionskatastern erfasst sind“). Da das Wirtschaftlichkeitskriterium für die zum Schutz des gesamten Siedlungsgebietes erforderliche Lärmschutzwand jedoch nicht erbracht werden kann, hat die Gemeinde Mils nur Anspruch auf Fensterförderung jener Öffnungen an Gebäuden, die vor dem 1.1.1993 errichtet wurden. Sollte seitens der Gemeinde Mils eine LSW gewünscht sein, so könnten Bund/ÖBB (50%) und 35



Land (25%) diese in Höhe der 3-fachen Fensterförderungskosten mitfinanzieren. Der Rest wäre von der Gemeinde zu tragen (Errichtung und Erhaltung).



 In der Gemeinde Silz wird durch eine Bürgerinitiative eine Lärmschutzwand gefordert. Durch die ÖBB wurden bereits Vorstudien veranlasst, die eine Lärmbelastung oberhalb der maßgeblichen Grenzwerte bestätigen. Die Finanzierung des ÖBB- und Landesanteiles ist zugesagt. Seitens der Gemeinde wurde aber bis dato einem Planungsvertrag für die Errichtung einer Lärmschutzwand nicht zugestimmt. Während die Projektbefürworter auf die hohe Lärmbelastung hinweisen, argumentieren die Gegner mit der optischen Trennwirkung einer 2,50 m hohen Wand. Die von der Gemeinde präferierte Lösung einer lichtraumnahen Lärmschutzwand ist aufgrund der Vorgaben des Verkehrsarbeitsinspektorats, der Gleisgeometrie und aus wartungslogistischen Gründen nicht möglich. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt bei der Gemeinde.







Die auf der Stubaitalbahn mit Lichtzeichen (LZA) gesicherten Eisenbahnkreuzungen sind für sehbehinderte Personen mittels mechanischem bzw. elektronischem Läutewerk ausgestattet. Aufgrund von Anrainerbeschwerden wurden sämtliche LZA auf die Notwendigkeit dieser Einrichtungen untersucht. Nach einer Grundlagenerhebung und in Abstimmung mit dem Tiroler Blindenverband wurden diese Läutwerke per Bescheid bis auf Widerruf abgeschaltet.







Lokale Beschwerden durch Anrainer der Zillertalbahn: Die Lärmbelästigung („Pfeifsignale“) bei nicht technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen wird mittelfristig über die Novellierung der EK-Verordnung 2012 gelöst werden. Die aktuelle Verordnung sieht eine Sicherung mittels Pfeifsignal vom Schienenfahrzeug aus nicht mehr vor. Anstelle dieser Sicherung muss die EK künftig technisch gesichert bzw. aufgelassen werden. Um Schienenstöße zu vermeiden werden, wenn es oberbautechnisch möglich ist, die Schienen lückenlos verschweißt. Im Zuge von Sanierungsarbeiten an Brücken und Rohrdurchlässen werden Unterschottermatten eingebaut um Erschütterungen und sekundären Luftschall (Körperschall) möglichst zu minimieren. 36



5.3 WEITERE LAUFENDE LÄRMSChUTZMAßNAHMEN Neben der Errichtung von Lärmschutzwänden an Straßenund Schienenverkehrsstrecken, der Förderung von Lärmschutzfenstern und Verkehrsbeschränkungen werden eine Reihe weiterer Maßnahmen gesetzt, wie z.B. -



Förderungsschwerpunkte der Länder für den „Umweltverbund“, insbesondere zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs



-



Maßnahmen zur Verbesserung der Schienenverkehrsinfrastruktur und der Infrastruktur für den kombinierten Verkehr, Förder- und Forschungsprogramme im Bereich Logistik, Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Bahnunternehmen



-



Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Forcierung umweltfreundlicher Verkehrsträger im Berufs- und Freizeitverkehr sowie im Tourismus u. v. m



-



Zum Schutz der Umwelt durch Vermeidung und Verringerung von Belastungen in Form von Luftverunreinigungen, klimarelevanten Gasen, Lärm und Abfällen werden im Rahmen der Umweltförderung Inland (UFI) Investitionsmaßnahmen der Unternehmen gefördert (Umweltförderungsgesetz, UFG)



Auf lokaler Ebene wurden in der Stadt Innsbruck unter anderem folgende Maßnahmen im Bereich Verkehr umgesetzt, die durch Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs auch lärmreduzierend wirken sollen: -



Verlängerung und Ausbau der Straßenbahnlinie 3



-



Laufender Ausbau des Radnetzes und der notwendigen Infrastruktur



-



Topticket: um 40 % verbilligtes Ganzjahresticket für MitarbeiterInnen aller Unternehmen und Institutionen, die einen Topticket-Kooperationsvertrag mit den IVB eingehen



-



Verschiedene Maßnahmen zur verstärkten Nutzung des ÖV bei Veranstaltungen (Kombitickets, Shuttle-Services)



-



Weitere Maßnahmen: Carsharing Kooperation, Mobilitätsworkshops für SeniorInnen, Schnuppertickets
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Maßnahmen zur Reduktion des Fluglärms im Bereich des Innsbrucker Flughafens (siehe auch Anhang 5): -



Zwecks Minderung des Fluglärms soll einmotorige Flächenflugzeuge mit Kolbentriebwerk bis zu einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 5700 KG im Sichtflugverkehr vorzugsweise auf der Piste 08 landen und von Piste 26 starten



-



Flugbetrieb mit Ultraleichtluftfahrzeugen ist auf dem Flughafen Innsbruck nicht zulässig



-



Die tägliche Betriebszeit des Flughafens Innsbruck ist 06:30 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit



-



Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 102 ff Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 i.d.g.F., und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz mit Propeller- und Turbopropflugzeugen, welche den Gesamtlärmpegel einer Dash 8 nicht überschreiten, durchgeführt werden, gilt eine Betriebszeit von 06:00 Uhr Ortszeit bis 23:00 Uhr Ortszeit, wobei zwischen 22:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit nur Landungen gestattet sind



-



Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß §§ 102 ff Luftfahrtgesetz und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz mit Strahlflugzeugen durchgeführt werden, deren Lärmpegel geringer ist als der Landelärmpegel einer Dash 8, sind zwischen 20:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit Landungen gestattet



-



Für Rettungs-, Ambulanz- und Katastropheneinsätze mit lärmarmen Luftfahrzeugen gemäß ICAO Annex 16, Kapitel III, und mit Hubschraubern gilt eine Betriebszeit analog Pkt. 2



-



Strenge Auslegung der Nachtflugbeschränkungen (Ausnahmen: lebensrettende Transplantations- und Ambulanzflüge)



-



Optimierte Verfahren zur Reduzierung des Bodenlärms



-



Einführung „Lärmabhängige Landegebühren“ zur Pönalisierung der lauten Flugzeuge (2004)



-



Die Entwicklung der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr ist seit dem Jahr 2000 annähernd konstant und in den letzten Jahren rückläufig. Mit 11.877 Bewegungen lag 2012 auf dem Niveau von 1991



-



Deckelung der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr an den Wintercharterwochenenden 38



-



Lärmmindernde An- und Abflugverfahren



Detaillierte Informationen über getätigte und/oder laufende Maßnahmen zur Reduktion von Verkehrslärm können den Aktionsplänen entnommen werden, die auszugsweise gegenständlichem Bericht angehängt sind (Anhänge 1 – 5).



Auf nationaler Ebene sind aktuelle Maßnahmen im NEC-Programm sowie in der Anpassung der Klimastrategie 2007 zu finden. Viele der im Sinne des Klimaschutzes durchgeführten Programme wirken sich synergistisch auch positiv auf die Lärmsituation aus, wie z.B. verbrauchssparende Fahrweise, Mobilitätsmanagement, Förderung des Radverkehrs … (Umweltbundesamt 2012, NEC-PROGRAMM UMSETZUNGSBERICHT).
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VI) MAßNAHMEN Zahlreiche Maßnahmenempfehlungen zur Reduktion verkehrsbedingter Lärmbelastung finden sich in den Aktionsplänen, die in Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie erarbeitet wurden (Anhänge 1 – 5). Entsprechend den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflichtungen sind diese Aktionspläne mindestens alle 5 Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. In weiteren Strategien und Programmen (Klimastrategie, Energiestrategie, Nachhaltigkeitsstrategie, Mobilitätsprogramm, Aktionsplan Luftgüte, Programm nach §9 IG-L) wurden darüber hinaus Empfehlungen formuliert, die insbesondere im Hinblick auf verkehrsbezogene Maßnahmen auch lärmreduzierende Effekte zeigen. Hier können bei der Umsetzung Synergien erzielt werden. In der Folge werden Maßnahmen angeführt, die in den genannten Programmen zu finden sind oder sich nach den Erfahrungen der Mitglieder der Arbeitsgruppe Lärmschutz als „best practice“ – Beispiele bewährt haben bzw. erfolgversprechend scheinen: (Quellenangaben siehe Fußnoten. Detailliertere Informationen sind den jeweiligen Quellen zu entnehmen)



6.1 BEWUSSTSEINSBILDUNG -



Tag gegen den Lärm: Aktivitäten wie der „Tag gegen den Lärm“, jährlich im April, und die damit verbundene mediale und öffentliche Aufmerksamkeit sollten zur Bewusstseinsbildung zum Thema Lärm und seinen Folgen genutzt werden.



-



Stärkung des Bewusstseins bezüglich Lärm als Nutzungskonflikt; Betonung der Eigenverantwortung.



Interessens-



bzw.



Empfehlungen zur Lärmvermeidung:  Werden Sie sich bewusst über den Lärm, den Sie selber verursachen 6  Machen Sie nicht mehr Lärm als unbedingt erforderlich und unter gegebenen Umständen unvermeidbar ist 6  Achten Sie das Recht Anderer auf Ruhe 6  Tragen Sie immer Gehörschutz wenn es vorgeschrieben oder ratsam ist 6 40



 Überprüfen Sie das Spielzeug Ihrer Kinder! - Knackfrösche und Schreckschusspistolen können auch bei kurzzeitiger Einwirkung erhebliche Gehörschäden nach sich ziehen! 6  Überprüfen Sie vor jeder Tätigkeit, ob Sie Gehörschutz benötigen werden: z.B. beim Rasen mähen, Hecke schneiden oder beim Heimwerken 6  Vermeiden Sie Freizeitaktivitäten, bei Schallpegeln ausgesetzt sind 6



denen



Sie



großen



 Überprüfen Sie kritisch die Lautstärkeeinstellung an Ihren Radiound Fernsehgeräten, von denen Sie täglich beschallt werden 6  Benutzen Sie nicht aus Spaß oder Unachtsamkeit die Hupe Ihres Kfz 6  Überdenken Sie Ihre Gewohnheiten: Muss das Radio oder Fernsehgerät im Hintergrund laufen? 6  Lassen Sie in regelmäßen Abständen Ihr Gehör von Fachleuten überprüfen. 6  Ermutigen Sie Freunde und Bekannte Ihnen gleich zu tun und obige Punkte jeden Tag neu zu überdenken und zu beachten. 6  Ruhezeiten einhalten (Allgemein gelten als Ruhezeit: 22 bis 6 Uhr sowie Sonn- und Feiertage (es gibt regionale Unterschiede) 7  Lärmarm fahren = langsamer, niedertourig, gleichmäßig und vorausschauend fahren 7  Unnötige Beschleunigungsvorgänge vermeiden 7  Fahrzeugtüren möglichst leise schließen 7  Kurze Wege: besser mit dem Rad oder zu Fuß 7  Auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen 7  Unnötige Autofahrten vermeiden 7  Regionale Produkte kaufen: So werden lange Transportwege und damit auch Lärm vermieden. 7  „Leise“ Haushaltsgeräte: Je leiser ein Mixer, ein Staubsauger oder ein Rasenmäher ist, desto angenehmer ist es für die Umwelt. 7 41



 Beim Verlassen von Lokalen zu später Stunde – Rücksicht nehmen und Lärm vermeiden 7  Bei Festen steigt die Toleranzgrenze, wenn die Nachbarn vorher informiert werden. 7 -



Gesundheitsunterricht an den Schulen; Aufklärung über Lärm und Lärmfolgen durch Gesundheitsreferenten und schulärztlichen Dienst



-



Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Auswirkungen des zunehmenden PkwVerkehrs insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2



-



Informationen über Lärm und Lärmfolgen anlässlich „Lehrlingsuntersuchungen“ (Jugendlichenuntersuchungen gem. § 132a ASVG)



-



Schulungen für Busfahrer zum Thema „lärmvermeidende Fahrweise“



-



Thematisierung von Lärm in den Führerscheinkursen



-



Laufende Wartung und Aktualisierung der landeseigenen Homepage zum Thema „Lärm“; „online-Beschwerdestelle“



-



Stärkung des Bewusstseins über die Vorzüge umweltfreundlicher Fortbewegungsmittel bei Entscheidungsträgern (Politik, Planer).Trotz Bekenntnis zu umweltfreundlicher Mobilität in Ansprachen, Programmen, etc., trotz Installierung von „Beauftragten“, „Ombudsmännern“, „Anwälten“ ist in der Praxis oftmals eine Aufwertung der verschiedenen Varianten umweltfreundlicher Mobilität zugunsten des motorisierten Verkehrs nicht zu erkennen (z.B. Fußgängerampeln mit Bedarfsschaltung im Stadtzentrum, zu kurze Grünphasen für Fußgänger, plötzlich endende Radwege)



-



Erhöhung des Stellenwertes von nachhaltigen Verkehrsmitteln durch langfristige Imageförderung 2



-



Bewusstseinsbildung in Mobilitätsprogrammes 4



Gemeinden



und



Betrieben



im



Rahmen



des



6.2 KONTROLLE / ÜBERWACHUNG -



Landes-Polizeigesetz: verstärkte Kontrolle und Ahndung hinsichtlich „Erregung ungebührlicherweise störendem Lärm“



von Vergehen



-



Kontrolle der Einhaltung von Bescheidauflagen durch die Gewerbebehörde 42



-



Novellierung der Tiroler Baulärmverordnung mit Etablierung einfacher Überwachungsmöglichkeiten



-



Gewissenhaftere Überprüfung der bauakustischen Qualität von Gebäuden. Allein durch die regelhafte Überprüfung der Erfüllung von Anforderungen ist damit zu rechnen, dass die Qualität der Ausführung deutlich steigt. Routinemäßige Kontrollen durch die Baubehörden könnten im Zuge der Benützungsbewilligungen erfolgen. Die Erfüllung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz könnte an die Wohnbauförderung gebunden werden



-



Konsequente Geschwindigkeitskontrollen, strikte Ahndung von Übertretungen 3



6.3 RECHTLICHE REGELUNGEN / VEREINBARUNGEN -



Erweiterung der Verordnungsermächtigung Musterlärmschutzverordnungen



(§



2



Landes-Polizeigesetz);



-



Streichung der Ausnahme für Land- und Forstwirtschaft in § 5 (3) LandesPolizeigesetz



-



Zeitliche und/oder räumliche Beschränkung von lärmerregenden Brauchtumsaktivitäten wie Peitschenknallen, Böllerschüsse, Schützensalven, … (Gemeindelärmschutzverordnung)



-



Verzicht auf das nächtliche Läuten von Kirchenglocken („Stundenläuten“)



-



Verzicht auf die Verwendung von im besonderem Maße lärmerzeugenden Geräten (z.B. Laubbläsern) in kommunalen und öffentlichen Einrichtungen



6.4 PLANUNG -



Konsequente Berücksichtigung von Verkehrsplanung, Städtebau / -planung



-



Sanierung von Konflikten (wenn die tatsächliche Nutzung nicht der Widmung entspricht)



-



Ein Schritt zur Entlastung einer wesentlich betroffenen Personengruppe wäre die Einführung eines Lärmschutzförderprogramms am Flughafen Innsbruck. Insbesondere sollten die Immissionsgrenzwerte für die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen auf Lden 60 dB und Lnight 50 dB reduziert werden 8 43



Lärmschutz



in



Raumplanung,



-



Erstellung von Raumordnungsprogrammen Verdichtungsräumen 4



zur



Siedlungsentwicklung



in



-



Verbesserte Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel 4



-



Trassenfreihaltungen für wichtige Verkehrswege und Infrastrukturkorridore 4



-



Umweltgerechte Verkehrslösungen bei Großprojekten 4



-



Forcieren des Rad- und Fußverkehrs im Alltag 4



-



Internationale Verkehrsanbindungen im Tourismus 4



-



Optimierung der Verkehrsorganisation bei verkehrsintensiven Widmungen 1



-



Berücksichtigung der Verkehrsorganisation und Bevorzugung des Fußgänger und Radfahrer, sowie des öffentlichen Verkehrs bei Widmungen bzw. Baugenehmigungen 1



-



Prüfung der Neuerrichtung von Parkplätzen auf deren Auswirkungen 1



-



Lärmkontingentierung: Festlegung einer Obergrenze für die gesamten Lärmemissionen eines Gewerbegebietes schon in Rahmen der Genehmigung



6.5 ORGANISATION -



Mitarbeit in Normungsausschüssen



-



Vernetzung der mit Lärmschutzagenden befassten Akteure



-



Kontaktstelle/Vermittlungsstelle für die Bevölkerung



6.6 VERKEHR -



Verkehr im Siedlungsbereich: ₒ Weitere Förderung der Errichtung von Lärmschutzwänden und von Lärmschutzfenstern
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ₒ Dort, wo Lärmschutzwände nicht zweckmäßig oder nicht zumutbar sind, kann durch Maßnahmen wie lärmarme Fahrbahnbeläge oder Geschwindigkeitsbegrenzungen eine Entlastung der Anrainer erreicht werden ₒ Zweiräder: Wie die Angaben der letzten Mikrozensuserhebung zeigen, ist die subjektive Betroffenheit durch Lärm von Zweirädern in Tirol besonders stark. Dies ist wohl einerseits auf Emissionen von Mopeds und Motorrädern in Ballungsräumen, andererseits auf den starken Motoradverkehr auf beliebten „Ausflugsstraßen“ in Gegenden mit ausgesprochen niedrigem Umgebungsgeräuschpegel zurückzuführen. Kontrollen und strikte Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben (Tuning) sowie Geschwindigkeitskontrollen bzw. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind zu fordern. Sinnvoll scheint auch die Thematisierung von Lärm in den Führerscheinkursen bzw. der Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen (StVO, KFG) -



Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs: ₒ der Einsatz von Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik (Verkehrsleitsysteme, Beschleunigungs- und Bevorrangungsprogramme, Karten- und Informationsprogramme etc.) zur Verbesserung der Fahrtzeiten wie des Dienstleistungsangebots 1 ₒ die Erhöhung von Taktfrequenzen und die quantitative Ausweitung des Angebots des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, sowie von Transportkapazitäten 1 ₒ die Abstimmung öffentlicher Verkehrssysteme untereinander durch die Schaffung überregionaler und aufeinander abgestimmter Takt- und Verbundsysteme (insbesondere mit der Abstimmung von Fahrplänen und schnellen Umstiegsmöglichkeiten) 1 ₒ die Förderung, Unterstützung und Anregung regionaler Lösungen unter Beteiligung des öffentlichen Verkehrs, privater Verkehrsanbieter und Gemeinden sowie in Abstimmung mit öffentlichen Planungen 1 ₒ Förderungen für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs (z.B.: Fahrkostenzuschüsse an Dienstgeber, -nehmer, Pendler etc.) 1 ₒ Verpflichtung der Gemeinden zur Mitfinanzierung des öffentlichen Verkehrs 1
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ₒ Beteiligung von Unternehmen an regionalen Verkehrslösungen (in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Verkehr und Gemeinden), insbes. bei größerem Verkehrsaufkommen 1 ₒ Erhöhung des möglichen Transportvolumens durch Einsatz verbesserter und stärkerer Antriebs- und Transporteinheiten und somit längerer Zugverbände2 ₒ Entwicklung, Förderung und Umsetzung eines nachhaltigen Tourismus- und Freizeitverkehrs sowohl im Bereich des An- und Abreiseverhaltens als auch während des Aufenthaltes 2 ₒ Schaffung eines Förderplans für den bedarfsorientierten Öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum zur Unterstützung der Gemeinden bei dessen Einführung und fortlaufenden Betrieb 4 ₒ Tourismusoffensive Bahn 5



-



Förderung umweltfreundlicher Mobilität: ₒ Rad Service- und Wartungsstationen (kostenlos) 1 ₒ Reduktion der Parkplätze – mehr Radständer 1 ₒ vermehrter Einsatz von Fahrrädern für Dienstgänge 1 ₒ Förderung betrieblicher Radbenutzung 1



Mobilitätsprojekte



zur



ₒ öffentliches Forum zur Bekanntgabe Verbesserungsmöglichkeiten im Radwegebereich 1



Attraktivierung



von



Lücken



der



oder



ₒ Errichtung von Radverkehrsanlagen entlang aller Freilandstraßen, sowie Umsetzung des bundesweiten Masterplans Radverkehr 2 ₒ Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen zur Schaffung eines rad- und fußgängerfreundlichen Verkehrsklimas 2 ₒ Attraktivierung des Fußverkehrs 4 ₒ Erstellung einer Radverkehrsstrategie (u. a. mit Ausbau des landesweiten Radwegenetzes, einheitliche Radwegeerhaltung des überregionalen Radwegenetzes in ganz Tirol, genaue Festlegung der Kompetenzen in der Verwaltung, Förderung der Gemeinden beim Bau von Radwegen und
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Abstellanlagen, Einrichtung Radverleihsystems, …) 4



-



eines



landesweit



einheitlichen



Anreizsysteme (Förderung, Pönalisierung): ₒ Verkehrsabgaben als Steuerungsinstrument 1 ₒ Parkraummanagement und –bewirtschaftung 1 ₒ Citymaut 1 ₒ Unterstützung von Mitfahrbörsen 1 ₒ Koppelung des Fahrkostenzuschusses an die Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln 1 ₒ Aufnahme von Fahrrädern für Fahrten im Zusammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten als Werbungskosten bei der Lohnsteuererklärung 1 ₒ Variable Benützungsentgelte Kraftfahrzeugkategorien 1



für



alle



Infrastrukturen



und



alle



ₒ Abbau kontraproduktiver Förderungen (Pendlerpauschale, Steuerfreibetrag, Stellplatzpflicht) 2 ₒ verstärkte Förderung von betrieblichen Gleisanschlüssen 2 ₒ steuerliche Vergünstigungen im Bereich der ÖV-Nutzung, wie z.B. steuerliche Absetzbarkeit des amtlichen Kilometergeldes auch bei Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 2 ₒ Einführung eines österreichweiten Generalabos zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel unter gleichzeitiger Anhebung des allgemeinen Verkehrsabsetzbetrages auf die Höhe und bei Bezug dieser Jahreskarte 2 ₒ Internalisierung der externen Kosten des Straßenverkehrs gemäß den Vorgaben der Alpenkonvention 2 ₒ Europaweite Einführung eines road-pricings (fahrleistungsabhängig) zur tatsächlichen Deckung der entstehenden Kosten durch den Verkehr 2 ₒ Optimierte Nutzung der bestehenden Infrastruktur durch Verteuerung der Fahrt während der Spitzenstunden 2
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ₒ Reform der Wohnbauförderung unter Berücksichtigung der Bebauungsdichte und Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 2 ₒ konsequenter Einsatz und Umsetzung der Verkehrserregerabgabe und Förderung des öffentlichen Verkehrs durch Nutzung dieser Mittel 2 ₒ Förderung der Betriebsansiedlung entlang von Schienennetzen 2 ₒ Verringerung von Leerfahrten durch Einführung eines europaweiten roadpricings ab 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht 2 ₒ Einbeziehung der Förderprogramm von Bund und EU (klima:aktiv, Klimaprogramm des Bundes, Regionalförderprogramme der EU) 4 ₒ Förderung von kleinen Infrastrukturprojekten (Radabstellanlagen, geringe Baumaßnahmen im Radwegebau, Haltestellenausstattung, Einrichten von Radservicestellen, Beschilderungsmaßnahmen,….) 4 ₒ Förderung von Aktionen im Bereich der nachhaltigen Mobilität 4



-



Informationsangebote, Beratung: ₒ Förderung und Unterstützung von Gemeinde, Schulen und Betrieben in Fragen des Mobilitätsbewusstseins im Rahmen des Tiroler 4 Mobilitätsprogrammes ₒ Unterstützung bei der Durchführung von Aktionen zum jeweiligen Schwerpunktjahr 4 ₒ Wissenstransfer, Ausbildung von MitarbeiterInnen zur Umsetzung von Projekten in der jeweiligen Organisation 4



-



effizienteren



Verkehrslenkung/-planung/-infrastruktur: ₒ Um zukünftig die Erstellung einer einheitlichen strategischen Lärmkarte für den Straßenverkehr auf Landesstraßen sowie Autobahnen und Schnellstraßen zu gewährleisten, sind verbindliche Regelungen für eine gemeinsame Berechnung der Lärmkarten zu treffen 8 ₒ Um die Umsetzung der in den Aktionsplänen vorgesehenen Maßnahmen bewerten und überprüfen zu können, sind in diesen konkrete Ziele vorzusehen 8 48



ₒ Angesichts der hohen Störwirkung von Fluglärm ist der Schwellenwert für die Aktionsplanung Flugverkehr zu senken. In der Genehmigung von flugverkehrsrelevanten Vorhaben im Rahmen von UVP-Verfahren soll die Festlegung von Flugrouten und gegebenenfalls erforderlicher 8 Anpassungsverfahren verbindlich mitgeregelt werden ₒ Tempolimits auf Straßen sind eine wirksame und kosteneffiziente Lärmschutzmaßnahme. Deren Einhaltung ist strenger zu kontrollieren und eine Ausweitung der Tempolimits ist insbesondere dort vorzusehen, wo diese zur Einhaltung der Grenzwerte notwendig sind 8 ₒ Damit im Schienenverkehr eine beschleunigte Abnahme der Lärmemissionen erfolgt, ist die Umrüstung des Güterwaggonbestandes auf lärmarme Bremssysteme voranzutreiben. Des Weiteren sind bei den Infrastrukturbenützungsentgelten lärmabhängige Komponenten mit 8 aufzunehmen ₒ Logistik und Transportmanagement, z.B. unter Zusammenarbeit von Unternehmen und öffentlichem Güterverkehr 1 ₒ Verlagerung von Gütertransport von der Straße auf die Schiene 1 ₒ Harmonisierung des Europäischen Güterverkehrs 2 ₒ Alpentransitbörse 2 ₒ Errichtung des Brenner Basistunnels 2 ₒ Umsetzung des S-Bahn Konzeptes im Zentralraum von Innsbruck (Inntal, Mittenwaldbahn, Wipptal) 2 ₒ Verlängerung der Regionalbahn im Zentralraum von Innsbruck in Richtung Osten und Westen und somit Erschließen zusätzlicher Siedlungsbereiche im Inntal mit einem hochwertigen öffentlichen Verkehrsmittel 2 ₒ Ausbau der Stubaitalbahn zu einer modernen Regionalbahn, sowie deren Verlängerung nach Neustift im Stubaital 2 ₒ Errichtung von öffentlicher Verkehrsmitteln durch Nutzung neuer Technologien im Bereich der Seilbahntechnik (z.B. Umlaufbahnen zur Erreichung von höher gelegenen Ortsteilen bzw. Gemeinden und deren Anbindung an das Schienennetz) 2 ₒ Errichtung neuer Terminals zur zusätzlichen Verlagerung von Gütern auf die Schiene bereits im Vorlauf zu den Alpenkorridoren 2 49



ₒ Ausbau der bestehenden Terminals zum Einsatz von längeren Zugverbänden und optimierter Ausnützung bestehender und zukünftiger Bahntrassen 2 ₒ Erhalt und Ausbau von Regional – und Nebenbahnen im Bereich des Güterverkehrs; Integration von Tirol in das europäische 2 Hochgeschwindigkeitsnetz ₒ Umstellung aller Transportcontainer auf ein einheitliches Transportcontainersystems zur erleichterten Transportierbarkeit unabhängig vom Verkehrsmittel 2 ₒ Forcieren und Bewerben von Fahrgemeinschaften (Carpooling) 4



-



Carsharing



und



der



Bildung



von



Recht: ₒ Harmonisierung der arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen sowohl auf europäische Ebene als auch zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern 2 ₒ Anpassung der steuerrechtlichen Vorschriften auf europäische Ebene zur Verringerung der Transportentfernungen innerhalb Europas (z.B. Anpassung der Körperschaftssteuern) 2 ₒ Harmonisierung der Mineralölsteuer durch EU-rechtliche Vorgaben 2 ₒ europaweite Harmonisierung der Straßenverkehrsordnung insbesondere Anpassung der höchstzulässigen Geschwindigkeiten in allen 2 Mitgliedsländern ₒ Verstärkte Förderung und Umsetzung flexibler und innovativer Betriebsformen im ÖV, insbesondere durch Abbau rechtlicher Hemmnisse 4 ₒ Novellierung der Stellplatzverordnungen (als erster Schritt eine Befreiung von Betrieben, die betriebliches Mobilitätsmanagement durchführen, von der Verpflichtung zur Errichtung einer Mindestanzahl von Stellplätzen) 4 ₒ Einführung von Stellplatzzahl-Obergrenzen an den Zielorten (Baurecht) 4
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1 Aktionsprogramm des Landes Tirol zur Verbesserung der Luftgüte, 2005 2 Programm nach § 9a IG-L für das Bundesland Tirol, UBA 2007 3 Programm nach § 9a IG-L für das Bundesland Tirol, Fortschreibung 2011, UBA (Entwurf) 4 Mobilitätsprogramm 2013 - 2020 5 Klimastrategie Tirol, 2014 6 Deutsche Gesellschaft für Akustik 7 Lebensministerium (Schutz vor Umgebungslärm), 2009 8 Zehnter Umweltkontollbericht, UBA, 2013
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ANHÄNGE 1) AKTIONSPLAN TEIL 1 - BUNDESSTRAßEN (AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRAßEN) (Vollständiger Aktionsplan unter www.lärminfo.at)



8. BEREITS VORHANDENE ODER ZUR REALISIERUNG ABSEHBARE MASSNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG Auf dem gesamten Streckennetz der ASFINAG gibt es derzeit rd. 4,1 km² Lärmschutzmaßnahmen mit einer Gesamtlänge von rd. 1.275 km. Beispielhalft für eine Vielzahl an Lärmsanierungsmaßnahmen sind in der nachstehenden Zusammenfassung jene Straßenabschnitte dargestellt, an denen Lärmschutzmaßnahmen realisiert wurden. Diese Auflistung stellt einen Auszug aus den Lärmschutzmaßnahmen dar, welche in den letzten 5 Jahren am A+S-Netz errichtet wurden.



Straßenbezeichnung



Abschnitt



A1 West Autobahn / A21 Wiener Außenring AB A1 West Autobahn A1 West Autobahn A1 West Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A8 Innkreis Autobahn A9 Pyhrn Autobahn A10 Tauern Autobahn A10 Tauern Autobahn A10 Tauern Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn



Knoten Steinhäusl Ybbs-Amstetten/Ost Vorchdorf – Steyrermühl Regau – Seewalchen Bad Vöslau / Kottingbrunn Wöllersdorf-Steinabrückl AST Gleisdorf West – Graz Ost Velden Ost - West Pichl - Weibern Kleinstangersdorf - Lebring Galerie Gemeinde Eben Einhausung Flachau Knoten Spittal - Millstättersee Kirchbichl Angath St. Gertraudi Münster Buch
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A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A13 Brenner Autobahn A13 Brenner Autobahn A14 Rheintal/Walgau Autobahn A14 Rheintal/Walgau Autobahn A14 Rheintal/Walgau Autobahn A23 Autobahn Südosttangente S6 Semmering Schnellstraße S35 Brucker Schnellstraße



Stans Vomp Terfens Vomperbach Terfens Weißlahn Amras + Einhausung Zirl Matrei-Navis-Mühlbachl-Steinach Nösslach Gries am Brenner Koblach Straßenhäuser Frastanz Wolfurt Wien Anschlussstelle Landstraße St. Michael in der Obstmk. Deutschfeistritz



Jene Straßenabschnitte im A+S-Netz, an denen im Zuge der Aktionsplanung Lärmschutzmaßnahmen geplant werden, sind unter Punkt 9 ersichtlich. Um die Wirkung der in den letzten 5 Jahren errichteten Maßnahmen aufzuzeigen, wurde der nachstehende prozentuelle Vergleich herangezogen. Ein direkter, zahlenmäßiger Vergleich ist nicht möglich, da sich im Vergleich zur ersten Umgebungslärmkartierung (2007) die Betrachtungslängen bzw. die Anzahl der betroffenen Bevölkerung geändert haben. Daher wurde der nachstehende Ansatz gewählt, wobei der Anteil der Einwohner, welche Belastungen über dem Schwellenwert von > 50 dB Lnight ausgesetzt sind, dem Anteil der Einwohner, welche Belastungen > 45 dB Lnight aufweisen, gegenübergestellt wurde.



Bundesland



Burgenland



Anteil der Einwohner Anteil der Einwohner Vergleich Anteil der (Lnight > 50 dB) (Lnight > 50 dB) Einwohner (Lnight > 50 bezogen auf die bezogen auf die dB) bezogen auf die Summe der Summe der Summe der Einwohner Einwohner Einwohner (Lnight > 45 dB) im (Lnight > 45 dB) im (Lnight > 45 dB) im Untersuchungsgebiet in Untersuchungsgebiet Untersuchungsgebiet % Änderung zwischen in % im Jahr 2007 in % im Jahr 2012 2007 und 2012 16% 12% -4%



Niederösterreich



36%



27%



-9%



Wien



30%



25%



-5%
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Kärnten



27%



21%



-6%



Steiermark



36%



27%



-9%



Oberösterreich



37%



34%



-3%



Salzburg



35%



31%



-4%



Tirol



20%



14%



-6%



Vorarlberg



18%



16%



-2%



Österreich



32%



26%



-6%



Der Vergleich zeigt, dass sich zufolge bereits realisierter Lärmschutzmaßnahmen österreichweit der Anteil der Einwohner, welche Belastungen über dem Schwellenwert von > 50 dB Lnight ausgesetzt sind, bezogen auf den Anteil der Einwohner, welche Belastungen > 45 dB Lnight aufweisen, um rd. 6 % in den letzten 5 Jahren reduziert hat.



9. MASSNAHMEN DER AKTIONSPLANUNG Lärmschutzsanierung an bestehenden Autobahnen und Schnellstraßen In die Erstellung des ASFINAG-Programms zur Lärmsanierung sind bereits die Ergebnisse aus dem ASFINAG-Lärmkataster eingeflossen. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Punkt 11. Die Erstellung des ASFINAG-Lärmkatasters basiert auf den Grundlagen der strategischen Umgebungslärmkarten. Der ASFINAG-Lärmkataster lässt darüber hinaus detaillierte Aussagen über die Lärmbelastung der einzelnen Anrainer zu. Eine österreichweite Prioritätenreihung für das A- und S-Streckennetz dient der strategischen Planung von Lärmschutzvorhaben, die sich einerseits durch den Handlungsbedarf infolge der geltenden Grenzwerte für Lärmschutz (gemäß der BMVIT-Dienstanweisung „Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen (Autobahnen und Schnellstraßen“) und andererseits durch die zur Verfügung stehenden jährlichen finanziellen Mittel ergibt. Für die Erarbeitung einer Prioritätenreihung war es für die ASFINAG erforderlich, das gesamte Streckennetz der ASFINAG in kleine Streckenabschnitte zu untergliedern und sodann für jeden Teilabschnitt in Abhängigkeit von der Höhe der Lärmbelastung und der Anzahl der betroffenen Anrainer die Priorität zu ermitteln. Neben der Errichtung von neuen Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände und –dämme) gelangen auch die nachstehenden Lärmschutzsanierungsmaßnahmen zum Einsatz: 54



 Förderung von Lärmschutzfenstern  Erneuerung von Fahrbahnbelägen (z.B. lärmarme Fahrbahnbeläge)  Immissionsmessungen nach Fertigstellung des Belages gewährleisten die geforderte Qualität. Bei Bedarf werden zusätzlich Immissionsmessungen zur Prüfung der Einhaltung des ausgewiesenen Schutzzieles durchgeführt.  Erneuerung von bestehenden Lärmschutzwandelementen bei Bedarf (Austausch der alten Elemente)  Förderung von wohngebäudenahen Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Dämme im Nahbereich der Wohngebäude) Beispielhaft für eine Vielzahl an Lärmsanierungsmaßnahmen sind in der nachstehenden Zusammenfassung jene Straßenabschnitte dargestellt, an denen Lärmschutzmaßnahmen realisiert werden sollen. Diese Auflistung stellt einen Auszug aus den Lärmschutzmaßnahmen dar, welche in den nächsten 5 Jahren am A+S-Netz geplant sind.



Straßenbezeichnung A1 West Autobahn A1 West Autobahn A1 West Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A2 Süd Autobahn A8 Innkreis Autobahn A9 Pyhrn Autobahn A9 Pyhrn Autobahn A10 Tauern Autobahn A12 Inntal Autobahn A12 Inntal Autobahn A14 Rheintal/Walgau Autobahn A23 Autobahn Südosttangente S6 Semmering Schnellstraße S6 Semmering Schnellstraße S6 Semmering Schnellstraße



Abschnitt Pöchlarn – Ybbs Preßbaum Itzling – Gaglham Zubringer Graz Ost Pirka - Unterpremstätten Lieboch Mooskirchen Weibern – Haag, Haag-Ried Gratkorn (Eggenfeld und Murfeld) Weitendorf Grödig Kramsach Nord, Radfeld Süd Kufstein Hörbranz-Lochau Wien Knoten Inzersdorf – Hochstraße Inzersdorf Kindbergdörfl-Aumühl Kindbergbrücke Leoben Ost-Goess 55



10. ANGABEN ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHÖRDEN UND ERGÄNZENDE EINZELMASSNAHMEN IN ANDEREN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN Die Raumordnung liegt prinzipiell im Kompetenzbereich der Länder bzw. der Gemeinden. Bei der Erstellung von Flächenwidmungsplänen sollte der Lärm von bestehenden Autobahnen und Schnellstraßen gesondert berücksichtigt werden. Dabei sollte auch die zukünftige Lärmsituation aufgrund der stetigen Verkehrszunahmen berücksichtigt werden. Um in Zukunft Nutzungskonflikte aufgrund von Straßenverkehrslärm hintanhalten zu können, wäre von der zuständigen Raumplanungsbehörde Vorsorge zu treffen, dass neue Siedlungsgebiete oder andere lärmsensible Nutzungen prinzipiell außerhalb von Zonen mit hohen Lärmbelastungen angeordnet werden. Es sollte jedenfalls sichergestellt werden, dass im unmittelbaren Nahbereich von Autobahnen und Schnellstraßen keine Baulandwidmungen vorgenommen werden. Die Überwachung von Tempolimits auf Autobahnen und Schnellstraßen liegt aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht im Kompetenzbereich des bmvit, sondern bei den jeweils zuständigen Bundesländern.



11. LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLÄRM Zur Umsetzung von langfristigen Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm dienen neben der Dienstanweisung „Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen“ und dem ASFINAG-Lärmkataster auch einige Entwicklungs- und Forschungsprojekte, welche nachstehend beschrieben werden.  Dienstanweisung „Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen“ Wie bereits in den letzten Jahren gehandhabt, ist von Seiten der ASFINAG vorgesehen, die Vorgaben der Dienstanweisung „Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen (Autobahnen und Schnellstraßen), Fassung Jänner 2011“ umzusetzen, wobei hierbei vermehrt angestrebt wird, Lärmschutzmaßnahmen im Zuge von Generalsanierungen zu realisieren. Diese Vorgehensweise bedingt, wie sich bereits bei durchgeführten Bauvorhaben gezeigt hat, aufgrund von Synergieeffekten, eine deutliche Reduktion der Kosten von Lärmschutzmaßnahmen.  Neubaustrecken Im Rahmen der Bekämpfung von Umgebungslärm soll bei Neubaustrecken nach dem Grundsatz der Vorbeugung eine möglichst siedlungsfreie Trassierung gewählt werden und ruhige Gebiete gesondert berücksichtigt werden. 56



 ASFINAG Lärmkataster Die ASFINAG hat zusätzlich für das gesamte Autobahn- und Schnellstraßennetz einen eigenen Lärmkataster erstellt. Aufbauend auf den Berechnungsergebnissen der Lärmkartierung können Belastungsschwerpunkte im A+S-Netz ermittelt und dargestellt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse können streckenspezifische Auswertungen durchgeführt werden, welche als Basis für die nachstehende Maßnahmenplanung dienen können: -



Darstellung der Belastungen von Siedlungsgebieten oder Einzelobjekten, vor allem im Hinblick auf Grenzwertüberschreitung gemäß Dienstanweisung „Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen (Autobahnen und Schnellstraßen), Fassung Jänner 2011“



-



Priorisierung bei der Planung von Lärmschutzvorhaben



-



Förderung von objektseitigen Maßnahmen



-



Langfristiges ASFINAG Bauprogramm



Neben dem Nutzen als strategisches Planungstool stehen der ASFINAG durch den Lärmkataster und der Einbindung in das ASFINAG GIS (geografisches Informationssystem) Belastungsdaten für jeden Anrainer zur Verfügung.  Lärmschutz-Entwicklungs- und Forschungsprojekte -



Brechungskanten (Infrastrukturforschung):



Lärmschutzwände mit mehreren Beugungskanten oder gekrümmte Systeme haben eine höhere schalltechnische Wirksamkeit als gleich hohe gerade Systeme. Ziel des Projektes ist die Erstellung von Berechnungsalgorithmen für Lärmschutzeinrichtungen an Straßen und Bahnlinien. Die Algorithmen der Abschirmungswirkung werden mit lärmtechnischen Analysen, Modellmessungen und Messungen an realisierten Lärmschutzwänden erstellt. Aus physikalischen Überlegungen ist mit mehreren Beugungskanten eine wesentlich verbesserte Lärmschutzwirkung erzielbar. Vorhandene Berechnungsmethoden und Lärmschutzprogramme sind jedoch für zuverlässige Dimensionierungen nicht geeignet, da die Lärmausbreitung für diesen Anwendungsfall mit den bisherigen Verfahren noch nicht den realen Bedingungen entsprechend ermittelt werden kann. Projektziel ist die Entwicklung einer Berechnungsmethode von Lärmschutzwänden mit Krümmungen bzw. mehreren Beugungskanten mittels einem, auf die Aufgabenstellung abgestimmten Untersuchungsvorgang. Die Analyse betrifft die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Lärmausbreitungsberechnungsverfahren. 57



Modellmessungen und Messungen unter realen Bedingungen werden zur Überprüfung und Adaptierung durchgeführt. -



Reflexion von Lärmschutzwänden (Infrastrukturforschung):



Es ist geplant, gemeinsam mit der ÖBB, BMVIT, Lebensministerium, Tiroler Landesregierung, Steiermark Landesregierung, Kärntner Landesregierung, Vorarlberger Landesregierung, Oberösterreichischen Landesregierung und 8 Lärmschutzwandherstellern ein Forschungsprojekt über die Beurteilung der Reflexionsund Absorptionseigenschaften von Lärmschutzwänden mit folgenden Projektzielen zu beauftragen. o Praxisgerechte Beurteilung der Reflexionseigenschaften von Lärmschutzwänden o Vergleich der Ergebnisse nach Hallraum- und in-situ Verfahren o Gewinnung von Erfahrungen mit dem in-situ Verfahren o Hinweise für zukünftige Klassifizierungen und Grenzwerte -



Lärmarme Reifen (Infrastrukturforschung):



Durch die Senkung der Lärmemissionsgrenzwerte für PKW-und LKW-Reifen auf EUEbene ergibt sich auch in Österreich die Chance, die vorgesehenen Lärmreduktionen an der Quelle in der Lärmschutzplanung zu berücksichtigen. Aufgrund der um 3 ÷ 6 dB reduzierten Grenzwerte für die Typprüfung gibt es ein Potential für flächendeckende Senkungen der Schallimmissionspegel, wodurch Einsparungen bei den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen ermöglicht werden, ohne das Lärmschutzniveau zu beeinträchtigen. Das Ziel des Projektes ist daher die Umlegung der neuen EU-Verordnungen auf österreichische Verhältnisse zur Ermittlung der tatsächlich realisierbaren Lärmreduktionspotentiale sowie ein Vorschlag für die Anpassung der anzuwendenden Berechnungsgrundlagen. -



Optimierung von Lärmschutzwänden (Infrastrukturforschung):



Dieses Projekt entwickelt eine Methode zur Auffindung der besten Lösung für eine Lärmschutzwandplanung im Hinblick auf Kosten und Effektivität. Dabei soll die Wandgeometrie auf Basis der Wandkosten, Grenzwertüberschreitungen und Nebenbedingungen optimiert werden. Der mathematische Formalismus inkludiert dabei die österreichischen Regelwerke, Normen und gesetzlichen Grundlagen für Straßen- und Schienenverkehrslärmschutzprojekte. Die Funktionsweise wird anhand konkreter Beispiele demonstriert. -



Langzeitverhalten von Fahrbahnbelägen (ASFINAG): 58



Versuchsstrecken am A+S-Netz – Lärmmindernder Splittmastixasphalt: Am A+S-Netz befinden sich unterschiedlich alte Fahrbahnbeläge (zw. 0 und 4 Jahre). Entsprechende Rollgeräuschmessungen wurden bereits durchgeführt. In den nächsten Jahren werden an verschiedenen Streckenabschnitten am A+S-Netz weitere Beläge aufgebracht und ebenfalls Rollgeräuschmessungen durchgeführt. Weiters gibt es bereits Messergebnisse für Fahrbahnbeläge mit einem Alter von 6 bis 12 Jahren von anderen Messstrecken. Die Ergebnisse dieser Messreihen sollen Aufschluss über das schalltechnische Langzeitverhalten der Fahrbahnbeläge bringen. Vorliegende Ergebnisse bereits durchgeführter und abgeschlossener Forschungsprojekte werden von der ASFINAG entsprechend umgesetzt bzw. in den Planungen berücksichtigt. Exemplarisch wären in diesem Zusammenhang -



die Abänderung der RVS 04.02.11 betreffend Fahrbahndecken und



-



der Vogelanprallschutz bei Glasflächen



zu nennen.
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2) AKTIONSPLAN TEIL 8 UND TEIL 8B - H AUPTVERKEHRSSTRAßEN IM



BUNDESLAND TIROL, STRAßEN IM BALLUNGSRAUM INNSBRUCK (Vollständiger Aktionsplan unter www.lärminfo.at)



8. BEREITS VORHANDENE ODER ZUR REALISIERUNG ABSEHBARE MASSNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG 8.1 STRAßENBAU MAßNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG IN ORTSCHAFTEN  Neubau der Umfahrungsstraße Gemeinde Heiterwang Im Herbst 2010 konnte eines der größten Bauvorhaben der Landesstraßenverwaltung Tirols der letzten Jahre dem Verkehr übergeben werden. An der B179 Fernpassstraße von km 28,40 bis km 32,40 wurde zur Entlastung der Gemeinde Heiterwang eine Umfahrungsstraße errichtet. Ein besonderes Augenmerk stellte dabei die Errichtung eines baulichen Lärmschutzes zum Schutz der Bevölkerung vor Straßenverkehrslärm dar. Im Zuge einer schalltechnischen Untersuchung wurden Immissionsberechnungen durchgeführt. Als Ergebnis dieser Berechnungen wurden Lärmschutzwände im Ausmaß von 3.850 m² und im Stützmauerbereich sowie im Portalbereich der Tunnels Lärmschutzpaneele im Ausmaß von 800 m² geplant und errichtet. Mit diesem Straßenbauprojekt konnten ca. 100 Wohnungen für den Lden und etwa 200 Wohnungen für den Lnight soweit vom Straßenverkehrslärm entlastet werden, dass sie nunmehr außerhalb des Darstellungsbereiches einer strategischen Lärmkarte liegen. Die folgenden Bilder zeigen die strategischen Lärmkarten für das besiedelte Gebiet der Gemeinde Heiterwang vor und nach dem Bau der Umfahrung. Die Lärmkarten zeigen die Belastung in einer Höhe von 4,0 m über Gelände. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at)



 Neubau der Umfahrungsstraße Gemeinde Söll Im Herbst 2012 konnte das 2,67 km lange Bauvorhaben „Umweltverträgliche Umgestaltung der B178 Loferer Straße“ in der Gemeinde Söll dem Verkehr übergeben werden. Durch das bereichsweise Tieferlegen der Trasse mit der kreuzungsfreien Anbindung SöllZentrum wurde einerseits die Verkehrssituation entschärft, andererseits konnten durch die Schaffung von Lärmschutzmaßnahmen Anrainer entlastet werden. Konkret wurden zum Schutz der Anrainer Lärmschutzwände im Ausmaß von ca. 2.700 m² und Wandverkleidungen im Portalbereich der Unterführungen und im Stützmauerbereich im Ausmaß von ca. 760 m² errichtet.
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Das folgende Bild zeigt die Gemeinde Söll mit den bereits umgesetzten Baumaßnahmen entlang der B178 Loferer Straße. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at)



 Umweltgerechte Umgestaltung in der Gemeinde Ellmau An der B178 Loferer Straße wird in den nächsten Jahren das Bauvorhaben „Umweltgerechte Umgestaltung in der Gemeinde Ellmau“ von km 18,4 bis km 20,0 realisiert. Baubeginn ist 2013, die Fertigstellung soll Ende 2016 / Anfang 2017 erfolgen. Im Vorfeld der Bauplanung wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt, die unter anderem die Bestands- und Prognosesituation (ohne und mit der geplanten Umfahrung) darstellt. Bei der Umsetzung dieses Projektes werden lärmschutztechnische Maßnahmen berücksichtigt, um die Anrainer vor Straßenverkehrslärm zu schützen. Als Grundlage für den Immissionsschutz gelten dabei die Grenzwerte für Straßenverkehrslärm von 50 dB für den Nachtzeitraum (Lnight) und 60 dB für den Tag-Abend-Nachtzeitraum (Lden). Das Projekt umfasst eine neue Trassenführung, welche in Tieflage neben der rückgebauten B178 Loferer Straße verläuft. Der bisherige Straßenverlauf dient als Anbindung an die Gemeinde Ellmau, der Hauptteil des Verkehrs wird den neuen Straßenabschnitt befahren. Die folgende Schnittdarstellung zeigt die neue, tiefergelegte B178 Loferer Straße und rechts davon die alte Straßentrasse. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at) Die Absturzsicherung zwischen beiden Fahrbahnen wird hoch absorbierend verkleidet, entlang der Krone wird eine beidseitig hoch absorbierende Lärmschutzwand errichtet. Die Gesamtfläche an Lärmschutzwänden beläuft sich auf etwa 1700 m². Das folgende Bild zeigt die Siedlungsbereiche Ellmau-Dorf und Blaiknerfeld nach Fertigstellung des Bauvorhabens. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at) Die B178 Loferer Straße weist im Gemeindegebiet von Ellmau ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von ca. 15.000 Fahrzeugen auf. Durch das geplante Straßenbauprojekt werden in den am meisten vom Straßenverkehrslärm betroffenen Siedlungsbereichen Ellmau-Dorf und Blaiknerfeld insgesamt ca. 450 Einwohner und 290 Wohnungen lärmentlastet. Dabei sind Pegelreduktionen von 8 dB bis 10 dB zu erwarten. Nach Umsetzung der genannten Maßnahmen ist eine Überschreitung des Schwellenwertes für Straßenverkehrslärm von 60 dB für den Lden und 50 dB für den Lnight noch bei drei Gebäuden vorhanden. Das folgende Bild zeigt die schalltechnische Situation vor und nach dem Bauvorhaben. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at)



Die prognostizierten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf ca. € 15 Mio. Lärmkarte Nacht, 1,5m über Gelände bisherige Trassenführung
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 Verbesserung des bestehenden Lärmschutzes in der Gemeinde Bichlbach An der B179 Fernpassstraße soll im Gemeindegebiet von Bichlbach von km 23,20 bis km 23,75 (Ortsteil Wengle) der bestehende Lärmschutz verbessert werden. Es ist geplant, die bestehenden Lärmschutzwände von ca. 2,50 m auf 4,00 m zu erhöhen.



 Baulicher Lärmschutz an der Brennerstraße 2012 wurde an der B182 Brennerstraße, Höhe Bergisel, zum Schutz der Anrainer vor Straßenverkehrslärm ein baulicher Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand und Betonleitwänden realisiert. Bergseitig wurde eine insgesamt 330 m lange Lärmschutzwand teilweise auf die bereits bestehende Stützmauer aufgesetzt. Die Höhe variiert zwischen 1,5 m und 5,5 m über der Fahrbahnoberfläche. Talseitig der B182 Brennerstraße wurden am Fahrbahnrand 1 m hohe Betonleitwände angebracht.



 Einhausung Autobahnabschnitt Amras Der am stärksten von Straßenlärm belastete Siedlungsbereich in Innsbruck lag bei der Lärmkartierung 2007 in Amras (Bichlweg). Zur Reduzierung der Lärmbelastung wurde eine Einhausung des Autobahnabschnittes durchgeführt. Die Errichtung erfolgte unter Finanzierung des Landes Tirol, der Asfinag und der Stadt Innsbruck.



 Förderung von Lärmschutzfenstern Die Landesstraßen im Planungsgebiet befinden sich großteils in dicht besiedeltem Gebiet und sind durch eine Vielzahl von Einzelzufahrten, oftmals auch durch gewerbliche Nutzung, gekennzeichnet. Aus diesem Grund ist Lärmschutz oft nur in Form von Fensterförderungen möglich. Für den Einbau von Schallschutzfenstern an hochbelasteten Landesstraßen B gibt es eine spezielle Förderung, welche von der Landesstraßenverwaltung gewährt wird. Im Wesentlichen beträgt der Förderungsbetrag 50% der Lieferkosten für Fenster inkl. Fensterbänke und 100% der Kosten für den Ein- und Ausbau sowie die Montage und Baumeisterarbeiten. In den vergangenen Jahren wurden an den Straßen im Planungsgebiet folgende Gesamtbeträge für Fensterförderungen ausbezahlt:
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außerhalb des Gebietes der Stadt Innsbruck: Bezeichnung



von km bis km



Fensterförderung in €



B 171a



0 - 1,54



0,-



B 171



132,5 - 134,071



8.367,-



B 161



23,506 - 28,563



199.295,-



B 100



105,276 - 108,782



124.391,-



B 171



68,015 - 73,788



260.355,-



B 178*)



0 - 3,858



214.064,-



*) Die Fensterförderungen wurden für Wohnhäuser an der ehemaligen Trasse der B178 Loferer Straße vor Errichtung der neuen Umfahrungsstraße ausbezahlt.



im Gebiet der Stadt Innsbruck: Bezeichnung



von km bis km



Bereich



B 174



2,976 - 5,206



1.193.798,-



B 174



0 - 2,976



412.063,-



B 171



79,22 - 81,016



182.397,-



B 171



73,788 - 77,156



168.999,-



Insgesamt wurde ein Förderungsbetrag von ca. € 2,8 Mio. im Planungsgebiet gewährt. Zudem fördert die Stadt Innsbruck seit dem 01.01.2013 Sanierungsmaßnahmen zur Erhöhung des Wärme- und Schallschutzes an Wohngebäuden. Die Förderung gilt für Objekte, die mindestens zehn Jahre alt sind. Im Bereich des Schallschutzes besteht die Möglichkeit einer Förderung von Schallschutzfenstern mit einem bewerteten Schalldämmmaß von mindestens 38 dB sowie einem Uw < 1,3 W/m²K und Schalldämmlüftern mit mind. 20 m²/h. Schallschutzfenster werden mit 5% bis max. 20% und Schalldämmlüfter mit 10% gefördert.
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8.2 DAS PLANUNGSGEBIET ÜBERSCHREITENDE MAßNAHMEN Landesstraßen Tirol – Allgemeines An den hochbelasteten Landesstraßen in Tirol werden schon seit Ende der 70er Jahre – damals noch im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung – Lärmschutzmaßnahmen von Seiten der Landesstraßenverwaltung realisiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um den Neubau von Umfahrungsstraßen, die Errichtung von Lärmschutzwänden oder -wällen und die Förderung von Lärmschutzfenstern. Ausgaben für Lärmschutzmaßnahmen gesamt Neben den angeführten Maßnahmen im Planungsgebiet wurden von der Landesstraßenverwaltung Tirol eine Reihe weiterer Maßnahmen (Lärmschutzwände im Ausmaß von knapp 26 km Länge und einer Fläche von 65.000 m² und Fensterförderungen in der Höhe von € 16,5 Mio.) zum Anrainerschutz getroffen (siehe anschließende Grafik).



Schwerverkehr Seitens des Landes Tirol wurden auf den die Autobahn begleitenden B- und L-Straßen abschnittsweise Fahrverbote für Lkw > 7,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht eingerichtet. Diese Fahrverbote beruhen auf der Straßenverkehrsordnung und wurden auf Grund des Ausweichverkehrs durch das Road-pricing erforderlich, da die Leichtigkeit, Sicherheit und Flüssigkeit auf dem höherrangigen B- und L-Straßennetz entlang der Inntalfurche nicht mehr gegeben war. 64



Auf den B-Straßen B177 Seefelder Straße, B179 Fernpassstraße, B180 Reschenstraße und B181 Achenseestraße wurden auf Grund der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs Fahrverbote für Schwerfahrzeuge über 7,5 t eingerichtet. Ausgenommen sind Ziel- und Quellverkehr in bestimmte Bezirke in Tirol und im angrenzenden Ausland. Durch Reduktion des Durchzugsschwerverkehrs auf den B- und L-Straßen wurde damit auch eine Lärmminderung erzielt. Auf der B178 Loferer Straße von km 0,0 in der Gemeinde Kirchbichl bis km 49,63 in der Gemeinde Waidring ist das Fahren mit nicht lärmarmen Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t verboten (dieses Fahrverbot ist auf Grund der technischen Neuerungen der Lkw nur mehr bedingt wirksam). Ebenso ist auf dieser Strecke das Fahren mit Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t, die mit Hackschnitzel, Glasbruch, Schrott, Autos, Schlacke, Zement, Leergebinden, Maschinen, Verpackungsmaterial, Baustoffen und Betonfertigteilen beladen sind, verboten.



8.3 VERBESSERUNG IM RADVERKEHR UND ATTRAKTIVIERUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS IN TIROL Die Tiroler Landesregierung hat mit 31.05.2012 das Mobilitätsprogramm des Landes Tirol für die Periode 2013-2020 beschlossen. Ziel des Mobilitätsprogramms ist es ausgehend von der Mobilitätserhebung 2011 folgenden Zielwerte bis 2020 zu erreichen: - Erhöhung des Anteils des Öffentlichen Verkehrs landesweit um +3% an allen Wegen - Erhöhung des Radverkehrsanteils landesweit um +3% an allen Wegen - Erhöhung des Fußgängeranteils um +1% an allen Wegen - Senkung des Modal Split im Kfz-Bereich (Fahrende und Mitfahrende) auf unter 50%. Durch diese Ziele wird auch wesentlich zur Reduktion des Pkw-Verkehrs und damit zur Reduktion der Lärmbelastung beigetragen. Konkret sind folgende Maßnahmen des Landes zur Erreichung dieser Ziele vorgesehen bzw. bereits in Umsetzung begriffen:



a. Öffentlicher Verkehr - Ausbau des S-Bahn Netzes (Verlängerung bis Jenbach und Einführung eines durchgehenden 30min-Takte - Errichtung einer attraktiven 2. Schieneninfrastruktur im Zentralraum von Innsbruck (Regionalbahn) - Verbesserte Abstimmung zwischen Fern- und Regionalverkehr zur Optimierung der Umsteigebeziehungen und Beschleunigung der Fahrzeiten 65



- Einführung eines Jahrestickets für SeniorInnen und SchülerInnen (SL-Ticket) zu einer attraktiven Flatrate - Prüfung der Einführung eines Jahrestickets zu einem günstigen Preis unter Sicherstellung des hohen Angebots- und Qualitätsstandards - Tarifreform zur Erleichterung des Zugangs zum Öffentlichen Verkehr - Angebot eines Top-Tickets im gesamten Landesgebiet - Stetiger Ausbau des ÖV-Angebotes - Schaffung eines Förderplans für den bedarfsorientierten Öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum zur Unterstützung der Gemeinden bei dessen Einführung und fortlaufenden Betrieb



b. Radverkehr - Erstellung eines landesweiten Radkonzeptes: Definition eines Landesradwegenetzes, Erstellung eines Ausbauplans und Finanzierungshorizonts bis 2020, Klärung von Erhaltungsverantwortlichkeiten - Stetiger Ausbau von überregionalen Radwegen zum Attraktiveren des Radwegenetzes zwischen den Gemeinden für den Alltagsverkehr - Förderung von Gemeinden innerhalb des Mobilitätsprogramms (Erstellung einer Förderrichtlinie) bei umweltfreundlichen Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs in Gemeinden - Bewusstseinsbildende Aktionen zum Thema Radverkehr (z.B. Fahrradwettbewerb)



8.4 MAßNAHMEN IM BALLUNGSRAUM INNSBRUCK Attraktivierung des Radfahrverkehrs in Innsbruck Innsbruck bietet durch den Umstand, dass 68% aller Wege kürzer als 3 km sind ein großes Potenzial für den Radfahrverkehr. Um diesen attraktiver zu gestalten, wurde von der Stadt Innsbruck in den vergangenen Jahren ein Radförderprogramm ins Leben gerufen. Dieses Förderprogramm hat zum Ziel, die Beteiligung am Radfahrverkehr zu steigern, was in den letzten Jahren beeindruckend gelungen ist. Beachtliche 23% der Alltagswege werden in Innsbruck mit dem Rad zurückgelegt, dies bedeutet eine deutliche Steigerung seit der Aktionsplanung 2008. Grund hierfür sind etwa der kontinuierliche Ausbau des Radwegnetzes (derzeit ca. 90 km) im gesamten Stadtgebiet und die vermehrte Installation von wettergeschützten Radabstellanlagen (sogenannte „Radboxen“). 66



 Die Zahl der Radabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum (derzeit im gesamten Stadtgebiet Platz für knapp 4000 Räder) soll künftig vor allem im Innenstadtbereich wesentlich erhöht werden, wobei in erster Linie Anlehnbügel zum Einsatz kommen werden. Im Stadtgebiet von Innsbruck wurden seitens der IVB 30 mobile Radabstellanlagen aufgestellt. Die Radabstellanlagen bieten durch ihre Überdachung Witterungsschutz und ermöglichen ein sicheres und beschädigungsfreies Abstellen der Fahrräder. 2012 wurden weitere 20 derartige Anlagen errichtet. Durch die bereits erfolgte Änderung der Tiroler Bauordnung kann künftig auch die Errichtung von Radabstellplätzen vorgeschrieben werden.  Das vorhandene Radwegnetz wird schrittweise weiter ausgebaut.  Radweglückenschlüsse im Bereich Schöpfstraße und im Bereich Markthalle/Innbrücke sowie das Angebot einer öffentlichen, monatlich stattfindenden Radwerkstatt in Innsbruck tragen zur Attraktivierung des Radfahrverkehrs bei.  Zusätzliche Beschilderungen weisen verstärkt auf Radfahrwege hin.  Auch im Zuge der Errichtung eines Hochwasserschutzes für Sill und Inn wurden neue Radwege sowie eine Fuß-Radwegbrücke über die Sill (Tiflis Brücke) geschaffen.  Seit 2009 gibt es beim Stadtmagistrat Innsbruck einen Radfahrkoordinator, der bei straßenbautechnischen Projekten in die Planung miteingebunden wird.  Gemeinsam mit Land Tirol, Stadt Innsbruck und ÖBB arbeiten die IVB an der Errichtung eines Fahrradverleihsystems für die Bevölkerung von Innsbruck. An mehreren Verleihstationen in Innsbruck (gedacht ist zunächst an ca. 20 Verleihstationen) sollen Fahrräder von registrierten KundInnen entliehen und an jeder beliebigen Station in Innsbruck auch wieder zurückgegeben werden können. Das Fahrradverleihsystem ist für kurzfristige Entlehnungen konzipiert und stellt eine Ergänzung zum ÖPNV dar.  Im September 2010 wurde in Kooperation zwischen IVB und Börse der Radverleih ,I-Bike' ins Leben gerufen. 80 hochwertige Fahrräder (z.T. auch Elektrofahrräder) stehen in Innsbruck, Nähe der Triumphpforte, für Gäste und Einheimische zur Verfügung.  Innsbruck beteiligt sich sowohl als Gemeinde als auch als Betrieb am tirolweiten Wettbewerb „Tirol auf D`Rad“. Dieser Wettbewerb wird im Zuge der österreichweiten Kampagne „Österreich radelt zur Arbeit“ durchgeführt. Dabei sollen sowohl BürgerInnen als auch MitarbeiterInnen zur Verwendung des Fahrrades im Alltag motiviert werden.
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Attraktivierung öffentlicher Verkehrsmittel Ziel der Maßnahmen zur Attraktivierung der öffentlichen Verkehrsmittel ist es, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und somit eine Änderung des ModalSplits zu erreichen.  Das sich derzeit in der Umsetzung befindliche Projekt zum Ausbau und der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 in Verbindung mit dem Bau der Regionalbahn Rum-Völs stellt einen großen Schritt in Richtung Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel dar. Die Straßenbahnlinie 3 wurde mittlerweile bis zum Bildungs- und Nahversorgungszentrum Innsbruck West verlängert und mit 2012 konnte die Endhaltestelle Amras in den Bereich des neu errichteten Wohnviertels in der Philippine-Welser-Straße verlegt werden. Weiters wurde an der Realisierung der Regionalbahn im Zentralraum von Innsbruck gearbeitet. Die Etappe 1a (Hauptbahnhof – Höttinger Au) wurde bereits in Betrieb genommen, der Bau der Etappe 2a ist in Gang (Sillpark – Leipziger Platz). Die Planungen für die restlichen Abschnitte der Regionalbahn in Innsbruck sind bereits im Laufen. Zusätzlich sind folgende Ausbaumaßnahmen am Straßenbahnnetz geplant:  weitere Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 bis Peerhofsiedlung/Allerheiligen (Ausbaustufe 2); Baufertigstellung bis 2015  Errichtung der Straßenbahnlinie O (anstelle der bestehenden Obus-Linie); verkehrt zwischen O-Dorf und Allerheiligen/Peerhofsiedlung/Technik West (Ausbaustufe 3)  Verlängerung Straßenbahnlinie O nach Rum (Ausbaustufe 4) Die Gesamtbaukosten zur Verlängerung Straßenbahnlinie 3 / Regionalbahn belaufen sich gemäß beschlossener Finanzierungstabelle auf € 395 Mio. Die Inbetriebnahme der 12,7 km langen Gesamtstrecke ist für das Jahr 2020 vorgesehen.



Weitere Maßnahmen:  Bund, Land und Stadt Innsbruck errichten zur Stärkung der Eisenbahnverbindung im Zentralraum zusätzliche Haltepunkte für die S-Bahn.  Durch laufende Maßnahmen (eigene Busspuren, ÖV-Beschleunigung bei Ampel, etc.) soll die durchschnittliche Geschwindigkeit des Öffentlichen Verkehr gehoben werden.  Topticket (ÖV-Jahresticket): Das Innsbruck-Ticket („Topticket“) können die MitarbeiterInnen aller Unternehmen und Institutionen, die einen TopticketKooperationsvertrag mit den IVB eingehen, erwerben. Die teilnehmenden Unternehmen leisten einen monatlichen Topticketbeitrag pro MitarbeiterIn und ermöglichen damit ihren MitarbeiterInnen den Erwerb eines um 40% verbilligten Ganzjahrestickets. Das IVB-Topticket ist auf allen Linien in der Kernzone 68



Innsbruck gültig, inklusive der Hungerburgbahn. Mit Stand 01.05.2013 listeten die IVB 32 Topticket-Kooperationspartnerunternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Von den 32 Topticket-Kooperationspartnern benutzen ca. 2.000 Personen ein Topticket. Dies entspricht einer Nutzungsrate von rund 15%. Die Anzahl der Topticket-Berechtigten beläuft sich auf ca. 13.000 MitarbeiterInnen.  Tarifreform: Die Stadt Innsbruck arbeitet zusätzlich an einer Tarifreform des Öffentlichen Verkehrs, um Jahrestickets günstig anbieten zu können. Vergleiche aus anderen Städten haben erwiesen, dass ein günstiges Jahresticket eine spürbare Verlagerung der täglichen Wege zum ÖPNV bewirkt.



9. MASSNAHMEN DER AKTIONSPLANUNG Hochbelastete Straßen gehen mit einem gewissen Ausmaß an Lärmentwicklung einher. Sämtliche bereits gesetzte und geplante Maßnahmen im Bereich von Straßenbauvorhaben werden auch Teil der Aktionsplanung sein, um den bereits eingeschlagenen Weg der Lärmminderung fortzusetzen und sich den besonderen Herausforderungen des Lärmschutzes zu stellen. In den kommenden fünf Jahren wird der Schwerpunkt der Aktionsplanung im Planungsgebiet auf folgende Maßnahmen gelegt:



 Neubau von Umfahrungsstraßen An der B177 Seefelder Straße ist im Gemeindegebiet von Scharnitz ein Projekt zur Umfahrung von Scharnitz geplant. Die neue Umfahrungsstraße zweigt dabei südlich von Scharnitz bei km 19,0 von der bestehenden B177 Seefelder Straße Richtung Norden ab und verläuft zunächst ca. 600 m über freies Gelände. Es folgt eine Tunnelstrecke von 943 m. Ab dem Nordportal des Tunnels verläuft die Straße noch etwa 350 m frei, überquert dabei die Isar und mündet beim Knoten Nord wieder in die B177 Seefelder Straße ein. Zwischen Nordportal und Knoten Nord ist angedacht, an der gebäudezugewandten Straßenseite Lärmschutzwände zu errichten. Das folgende Bild zeigt einen Übersichtslageplan mit neuer Umfahrungsstraße zum derzeitigen Planungsstand. (Anm: Bilder siehe Aktionspläne auf www.lärminfo.at) Geplanter Baustart für die neue Umfahrungsstraße ist 2015. Die B177 Seefelder Straße weist im Gemeindegebiet von Scharnitz ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von ca. 6.500 Fahrzeugen auf. Von den im Jahr 2011 gezählten 1.323 Einwohnern befinden sich etwa 400 Einwohner über dem Schwellenwert der Aktionsplanung für Straßenverkehrslärm von 60 dB für den Lden. Der Schwellenwert von 50 dB für den Lnight wird von 300 Einwohnern überschritten. Durch das geplante Bauvorhaben erfolgt eine wesentliche Lärmentlastung für Scharnitz, sodass alle betroffenen Einwohner (Lden 400 Einwohner, Lnight 300 Einwohner) nach 69



Fertigstellung der Umfahrung unter dem Schwellenwert der Aktionsplanung für Straßenverkehrslärm liegen.



 Attraktivierung des Radfahrverkehrs in Innsbruck Eine Fortsetzung des bereits erfolgreich eingeschlagenen Weges, den Radfahrverkehr in Innsbruck attraktiver zu gestalten, ist auch in den nächsten Jahren geplant. Weitere Radweglückenschlüsse, ein Ausbau des Radwegnetzes sowie weitere Radabstellanlagen sind beabsichtigte Maßnahmen. Die Installation eines Radfahrkoordinators beim Stadtmagistrat Innsbruck hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut bewährt. Dieser soll in Zukunft noch bewusster in die Verkehrsplanung zu Straßen- und Schienenbauprojekten eingebunden werden. Derzeit findet seitens der Verkehrsplanung eine Maßnahmensammlung zum Radfahrverkehr statt, welche zunächst einer Prioritätenreihung unterzogen werden und im nächsten Schritt umgesetzt werden soll.



 Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs in ganz Tirol Die in Punkt 8.3 genannten bestehenden Maßnahmen werden kontinuierlich weitergeführt, so dass sie auch und insbesonders in Zukunft wirksam sind.



10. ANGABEN ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHÖRDEN UND ERGÄNZENDE EINZELMASSNAHMEN IN ANDEREN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN  Programm nach §9a IG-Luft für das Bundesland Tirol Im Programm nach §9a werden Maßnahmen zur Verbesserung der Luftsituation im Sanierungsgebiet angeführt. Diese Maßnahmen haben zum Ziel, einerseits die Motorentechnologie zu verbessern und andererseits durch ein geringeres Verkehrsaufkommen bzw. die Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel, eine Reduktion der Luftschadstoffe zu erreichen. Durch das geringere Verkehrsaufkommen ergeben sich auch positive Auswirkungen auf die Lärmbelastung.
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 Tiroler Mobilitätsprogramm (Auszug) Im Sinne des Lärmschutzes ist es wichtig, neben dem notwendigen Ausbau von Infrastrukturen (z.B. Lärmschutzmaßnahmen) und erforderlichenfalls der Erlassung von Restriktionen im Bereich des Verkehrs (z.B. Tempolimits, Fahrverbote,…) durch die Änderung im Mobilitätsverhalten und der wirtschaftlichen Strukturen Verbesserungen im Verkehr zu erreichen. Der freiwillige Umstieg auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel sowie die Reduktion von Transportstrecken beinhaltet das größte Potential in der Reduktion von Verkehrsmengen und damit der ausgehenden Lärmemission beim motorisierten Individualverkehr. Die Erfahrungen vieler Länder haben gezeigt, dass konsequente Öffentlichkeitsarbeit kombiniert mit sinnvoll eingesetzten Mitteln im Bereich der Infrastruktur und Verbesserung von Angeboten im öffentlichen Verkehr den größten Nutzen bringen kann. Zusätzlich ist es erforderlich, die Problematik des zunehmenden Verkehrs der Bevölkerung auf allen Ebenen bewusst zu machen und dort anzusetzen, wo sie damit am meisten in Berührung kommen. Hier spielen die Gemeinden eine entscheidende Rolle, da auf Kurzstrecken die Hälfte aller Wege abgewickelt wird und somit auch ein enormes Potential für Reduktionen im Verkehr vorhanden ist. Auf Basis der Mobilitätserhebung 2011, als auch auf Grund der Erfahrungen des Mobilitätsprogramms 2008-2012 sind folgende Schwerpunkte definiert worden in denen maßgeblicher Handlungsbedarf und hohe Potentiale bestehen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen: -



Der Radverkehr hat stark zugenommen. In Innsbruck fährt bereits jeder dritte Arbeitnehmer mit dem Fahrrad zu Arbeit. Auch in anderen zentralen Orten und ländlichen Gemeinden steigt die Zahl der Radfahrenden Jahr für Jahr an. Im Sinne einer bedarfsorientierten Verkehrspolitik und zur Hebung der Verkehrssicherheit hat somit auch die bestehende Infrastruktur an diesen zusätzlichen Radverkehr angepasst zu werden.



-



Die Investitionen des Landes in den Öffentlichen Verkehr haben vor allem im Zentralraum um Innsbruck teilweise starke Zunahmen im Ziel- und Quellverkehr



gebracht. Im ländlichen Raum sind jedoch Konzepte, wie der Einsatz großer Fahrzeuge oder zusätzlicher Fahrplanverdichtungen auf Grund des Fahrgastaufkommens, vor allem aber auf Grund einer langfristigen Finanzierbarkeit nur schwer umsetzbar. Im ländlichen Raum stehen zunehmend die Sicherung des Mobilitätsangebotes für alle Bevölkerungsteile (z.B. ältere Personen, Kinder, Familien,...) im Vordergrund. Dabei ist auf die unterschiedlichen Lebenssituationen Rücksicht zu nehmen. Bedarfsorientierte und flexible Verkehrsmittel wie Rufbusse oder Anrufsammeltaxis stellen eine 71



Möglichkeit dar, diesen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig durch geringere Kosten eine langfristige Finanzierbarkeit aufzeigen zu können. Der Beschluss eines Tiroler Mobilitätsprogramms mit einer Laufzeit von 8 Jahren (20132020) stellt somit einerseits die Koordination der breiten Palette an Einzelmaßnahmen im Bereich der Mobilitätsplanung von Gemeinden, Land und Bund sicher, öffnet Möglichkeiten, Förderungen von Seiten des Bundes und der EU zu erhalten und erlaubt eine Überprüfung der Wirksamkeit im Rahmen einer gesamthaften Betrachtung. Ziel des Mobilitätsprogramms Im Programm 2013-2020 stellt das Ziel die genaue Definition einer zu erreichenden Änderung in der Verkehrsmittelwahl in einem bestimmten Zeitraum dar. Diese Änderung wird im Rahmen einer Mobilitätserhebung (Vergleich der Erhebungen 2011 und 2020) überprüft. Folgende Ziele werden definiert: -



Erhöhung des Anteils des Öffentlichen Verkehrs landesweit um +3% an allen Wegen



-



Erhöhung des Radverkehrsanteils landesweit um +3% an allen Wegen



-



Erhöhung des Fußgängeranteils landesweit um +1% an allen Wegen



-



Senkung des Modal-Split im Kfz-Bereich (Fahrende und Mitfahrende) auf unter 50%



Dadurch entsteht eine Änderung im Modal-Split mit folgenden geplanten Auswirkungen: Tirol



2011



2020



Zieländerung



Pkw + Mitfahrer



56,3%



49,9%



-6,4%



ÖV



10,0%



13,0%



3,0%



Rad



11,0%



14,0%



3,0%



zu Fuß



21,0%



22,0%



1,0%



Sonstige



1,7%



Summe



100,0%
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Parallel dazu werden folgende Einzelziele definiert: -



Erstellung eines landesweiten Radkonzeptes und Definition Landesradwegenetzes; Erstellung eines Ausbauplanes Finanzierungshorizonts; Klärung von Erhaltungsverantwortlichkeiten



eines und



-



Schaffung eines Förderplans für den bedarfsorientierten öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum zur Unterstützung der Gemeinden bei dessen Einführung und fortlaufenden Betrieb



Zusätzlich zu erwartende Effekte: -



Positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit



-



Erhöhung der Lebensqualität in Gemeinden durch geringe Lärm- und Verkehrsbelastung



-



Reduktion der Stauzeiten in den Spitzenstunden



-



Entlastung der bestehenden Infrastrukturen



-



langfristig positive Auswirkungen auf die Gesundheit durch mehr Bewegung mit dem Rad und zu Fuß



 Mobilitätskonzept (Mobil 21) Unter dem Titel „Innsbruck Mobil 21“ entsteht derzeit ein Mobilitätskonzept für Innsbruck und den Zentralraum, das den Zielen Gesundheit, Klimaschutz, Energieeffizienz und Lebensraumqualität im 21. Jahrhundert gerecht werden soll. Basierend auf einer umfassenden Analyse der Ausgangssituation, möglicher Entwicklungen und Zukunftsszenarien und deren Bewertung sollen konkrete kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen erarbeitet werden, die unter gleichzeitiger quantitativer und qualitativer Erhöhung der Mobilität im Großraum Innsbruck beitragen sollen -



zu einem Ausbau des sogenannten Umweltverbundes – ÖPNV, Radfahren, zu Fuß gehen



-



zu einer Verringerung des MIV und somit zur Reduktion der Lärm- und Luftschadstoffemissionen



-



zur Gewährleistung der möglichst ungehinderten bereits eingeleiteten Entwicklungen des ÖPNV 73



 Verbesserungen im öffentlichen Verkehr Verbesserungen im öffentlichen Verkehr umfassen sehr viele mögliche Einzelmaßnahmen. Im Zuge dieses Berichts werden exemplarisch zwei Maßnahmen, für welche Evaluierungsergebnisse existieren, angeführt. Es ist jedenfalls zu beachten, dass die erzielbare Emissionsreduktion bei weiteren Maßnahmen deutlich höher liegt. -



Im öffentlichen Verkehr wird ein optimal abgestimmtes kundenfreundliches Bus und Bahnangebot umgesetzt. Schwerpunkte liegen im Aufbau regionaler kundenoptimierter Taktsysteme, der Busbeschleunigung sowie zielgruppenorientierten Maßnahmen im Berufs- und Freizeitverkehr. Weiters werden Nahverkehrsdienstleistungsverträge zwischen Ländern, regionalen Gemeindeverbänden und Verkehrsunternehmen abgeschlossen.



-



Es erfolgen Investitionen in Infrastruktur und rollendes Material zusätzlich zu den bereits geplanten Investitionen der ÖBB. Es wird ein optimierter Taktfahrplan angeboten und an Bahnhöfen werden bei Bedarf Park & Ride Plätze erweitert bzw. geschaffen. Die Tarife bleiben gegenüber heute unverändert.



 Verkehrsorganisatorische Maßnahmen Verkehrsorganisatorische Maßnahmen umfassen eine Reihe von Einzelmaßnahmen, welche in der Österreichischen Klimastrategie angeführt sind. Die Maßnahmen zielen auf Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, die verstärkte Anbindung von Verkehrserregern an den öffentlichen Verkehr sowie die Schaffung von finanziellen und organisatorischen Anreizen zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs ab. -



verstärkte Förderung und Umsetzung flexibler und innovativer Betriebsformen im öffentlichen Verkehr insbesondere durch Abbau rechtlicher Hemmnisse



-



wirksame Ausgestaltung ÖPNRVGesetzes bzw. FAG)



-



Novellierung der Stellplatzverordnungen (als erster Schritt eine Befreiung von Betrieben, die betriebliches Mobilitätsmanagement durchführen, von der Verpflichtung zur Errichtung einer Mindestanzahl von Stellplätzen)



-



Einführung von Stellplatzzahl-Obergrenzen an den Zielorten (Baurecht)



-



Steigerung der LKW-Auslastung (ohne zusätzliche Straßenkilometer) durch telematikorientiertes Flottenmanagement



der



Verkehrserregerabgabe
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(Anpassung



des



-



Schaffung von steuerlichen Anreizen zur Verstärkung der ÖV-Nutzung (z.B. berufliche Nutzung von ÖV-Fahrausweisen) und Abbau bestehender Hemmnisse (österreichweite verkehrsmittelübergreifende attraktive Gestaltung der Tarifsysteme im öffentlichen Verkehr sowie Prüfung der Versicherungs- und gewerberechtlichen Situation bei den Fahrgemeinschaften)



-



Forcieren und Bewerben von Fahrgemeinschaften (Carpooling)



CarSharing



und



der



Bildung



von



 Tiroler Energiestrategie 2020 Die Tiroler Energiestrategie ist die Grundlage für die Tiroler Energiepolitik. Ähnlich wie beim Maßnahmenprogramm nach IG-Luft ergibt sich durch die Verringerung der eingesetzten Energie über Verkehrsreduktionen auch eine Verringerung der Lärmbelastungen. Die lärmwirksamsten Maßnahmen für den Individualverkehr stellen sich wie folgt dar: Im öffentlichen Verkehr unternimmt das Land große Anstrengungen, um den zukünftigen Anforderungen an einen leistungsfähigen und attraktiven Nahverkehr gerecht zu werden. Als markante Projekte sind der Einsatz moderner Triebwagen bei den ÖBB (36 Talentzüge), der Halbstundentakt seit Dezember 2007 zwischen Hall i.T. und Telfs, der Austausch aller Straßenbahngarnituren sowie der Stubaitalgarnituren durch 22 neue Triebwagen (Bombardier Flexity Outlook) im Frühjahr 2008, zusätzliche Verkehrsbestellungen in den Regionen im Busbereich (Regio-Konzepte) anzuführen. Ferner wird massiv in die ÖV-Infrastruktur investiert (Busbahnhöfe Landeck, Innsbruck Hauptbahnhof, Park & Ride Anlagen, neue Haltestellen, Investitionen in die Sicherung des Bestandes der Außerfernbahn). Des Weiteren wird das Regionalbahnkonzept im Zentralraum Innsbruck umgesetzt. Um den Busverkehr flüssiger und rascher im Stadtgebiet Innsbruck abzuwickeln, sollen in einem mehrjährigen Konzept entsprechende Maßnahmen zur Priorisierung von ÖV-Bussen (Beeinflussung der Ampelanlagen) gesetzt werden. Auch werden zukünftig Investitionen in eine kundenfreundliche Echtzeitinformation an den Haltestellen (DFI, Smartinfo) erfolgen, um den Kunden über die tatsächliche Ankunftszeit des Busses an stark frequentierten Haltestellen zu informieren. Die Angebotsausweitung und die Investitionen in die Infrastruktur sind auch mit einer Qualitätsoffensive zu verknüpfen. Darunter sind die Pünktlichkeit, Sauberkeit, Verfügbarkeit der Fahrbetriebsmittel, im Besonderen aber auch die Anschlusssicherung und gut ausgebildetes Personal zu subsumieren. 75



Dieses ÖV-Angebot steht auch den Touristen zur Verfügung, um insbesondere den Kurzstreckenverkehr in den Tourismusdestinationen zu reduzieren. Im Bereich Tourismus gibt es zahlreiche, viel versprechende Angebote, die sich insgesamt positiv auf den Energiebedarf im Sektor Verkehr auswirken können. Für den Personenfernverkehr könnte in wenigen Jahren europaweit mit der Errichtung eines Netzes von Hochgeschwindigkeitsstrecken (HGV-Strecken) ein Quantensprung erreicht werden, mit dem es gelingen sollte, den Kurzstreckenflugverkehr zwischen nahe gelegenen Großstädten deutlich zu reduzieren. Die ÖBB haben mit Dezember 2009 auf der Relation Wien - Innsbruck - Bregenz - Zürich mit dem Railjet ein neues Produkt im Fernverkehr eingesetzt, das sich qualitativ vom bisherigen Wagenmaterial deutlich abhebt und zu einer spürbaren Fahrzeitverkürzung zwischen Innsbruck und Wien führt. Regelmäßig werden heute sehr kurze Strecken mit dem Pkw zurückgelegt. Diese Wege könnten aber auch durchaus mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Um hier eine Verhaltensänderung zu erreichen, braucht es bewusstseinsbildende Maßnahmen sowie auch ein verkehrssicheres Radwegenetz. Im Bereich des Individualverkehrs bedarf es neben einer Bewusstseinsbildung über die negativen Folgen des Verkehrs auch erheblicher Anstrengungen, um den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren und um auch auf eine gesteigerte Nachfrage in der Zukunft reagieren zu können. Die Zuständigkeit liegt hier bei den Kommunen, beim Land und der Republik Österreich.



11. LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLÄRM Das grundsätzliche Ziel der Richtlinie lautet: „Die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei eines der Ziele im Lärmschutz besteht.” Hierfür ist es notwendig „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen und sie zu mindern.” Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende Maßnahmen vorgesehen. Die Belastung durch Umgebungslärm wird anhand von Lärmkarten nach gemeinsamen Bewertungsmethoden ermittelt.  Verkehrsleitende Maßnahmen Das Land Tirol setzt umfangreiche Arbeiten in die Vorbereitung langfristiger Maßnahmen zur Reduktion der negativen Auswirkungen des alpenquerenden Güterverkehrs. Neben den bereits getroffen Maßnahmen im Rahmen des IG-Luft zählt dazu insbesondere die Errichtung des Brennerbasistunnels. Zudem werden laufend Maßnahmen und Projekte zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene 76



vorbereitet und umgesetzt, die ebenfalls vor allem langfristige Auswirkungen zeigen werden (Errichtung von Terminals in Deutschland und Italien, logistische Maßnahmen bei den Eisenbahnunternehmen,...). Diese längerfristigen Maßnahmen haben jedoch hauptsächlich Auswirkungen auf den Verkehr des A- und S Straßennetzes in Tirol und nicht auf das untergeordnete B- und L-Straßennetz. Diese Maßnahmen sind daher von Bundesseite zu erheben und zu bewerten.  Lärmabhängige Flächenwidmung Die verstärkte Berücksichtigung von Lärm bei der Flächenwidmung sowie bei der Projektentwicklung zielt vor allem auf den Schutz der zukünftig dort zu errichtenden Gebäude, als auch dem Schutz der in der Umgebung bereits bestehenden Nutzungen ab. Auf den aus der bestehenden Lärmbelastung abgeleiteten Anforderungen wird somit ein verstärktes Augenmerk gelegt.  Baulicher Schallschutz Mit 22.08.2013 wurde die letzte Änderung zu den Technischen Bauvorschriften mit LGBl. Nr. 78/2013 kundgemacht. Mit dieser Änderung wird OIB-Richtlinie 5, Schallschutz, Ausgabe Oktober 2011 für verbindlich erklärt. Diese OIB-Richtlinie 5 regelt im Detail unter anderem die Anforderungen an den Schutz vor Außenlärm. Auch wenn sich das effektive Schutzniveau im Vergleich zur einschlägigen ÖNORM B 8115-2 de facto nicht geändert hat, stellt das Herausstreichen von akustischen Anforderungen in einer OIB-Richtlinie einen wesentlichen Fortschritt im realen Vollzug dar. Sämtliche Rechtsbetroffene, von den Behörden bis zu den Bauwerbern, können aus den Bestimmungen der OIB-Richtlinie 5 die Anforderungen direkt herauslesen, was zu einer wesentlich stärkeren Sensibilisierung vor allem im Bauverfahren führt. Mit den in OIB-Richtlinie 5 formulierten Anforderungen ist im europäischen Vergleich dem Schutz der Betroffenen bei Neubauten, welche sich in Zonen mit Schwellwertüberschreitungen befinden, jedenfalls ausreichend Genüge getan. Im Zusammenhang mit diesen Anforderungen ist auch zu erwähnen, dass eine entsprechende Raumlüftung für Schlafräume vorzusehen ist.  Lärmarme Reifen Wie Untersuchungen gezeigt haben, ist gerade im Bereich des lärmarmen Reifens ein großes Lärmminderungspotenzial gegeben. Durch verschärfte Grenzwerte hinsichtlich der Lärmemission für Reifen, welche relativ leicht erfüllbar sind, könnte eine Lärmemissionsverringerung von mindestens 3 dB (entspricht einer Halbierung des Verkehrs) erreicht werden. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wesentlich, dass diese Richtlinien europaweit erlassen und mittelfristig umgesetzt werden. 77



 Bewusstseinsbildende Aktionstage Als wichtige längerfristige Maßnahme zum Schutz vor Umgebungslärm können die in regelmäßigen Abständen in Innsbruck veranstalteten bewusstseinsbildenden Aktionstage genannt werden. So beteiligt sich etwa die Stadt schon seit mehreren Jahren an den österreichweiten Aktionen „Autofreier Tag“ und „Autofasten“, die auf lange Sicht ein Umdenken der Bevölkerung und eine vermehrte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, sowie des Fuß- und Radverkehrs und somit eine Verringerung des Verkehrslärms bewirken soll.  Arbeitsgruppe Lärmschutz Mit Entschließung des Tiroler Landtages vom 13.12.2012 wurde angeregt, die EUUmgebungslärmrichtlinie im eigenen Zuständigkeitsbereich umzusetzen, in dem fehlende Gesetze bzw. Lärmschutzverordnungen erstellt werden und die bestehenden Gesetze sowie deren Vollzug evaluiert werden. Weiters sei eine Arbeitsgruppe einzurichten, deren Aufgabe es ist, sich mit Problemen des Lärmschutzes für die Tiroler Bevölkerung zu befassen und den Landeshauptmann und Landesregierung in Fragen der Lärmbelastung und des Lärmschutzes zu beraten. Über Auftrag von Herrn Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Tilg hat sich diese Arbeitsgruppe Lärmschutz am 27.02.2013 konstituiert. Dem Erstauftrag – Evaluierung der Umgebungslärmrichtlinie in rechtlicher und vollzugstechnischer Hinsicht – wurde bereits Rechnung getragen und führte diese Evaluierung zum Ergebnis, dass in rechtlicher Hinsicht die vollständige Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie gegeben ist. Die diesbezügliche Prüfung erfolgte durch die Abteilung Verfassungsdienst. Zum Vollzug der Umgebungslärmrichtlinie ist festzustellen, dass mit der hier vorliegenden Aktionsplanung den gesetzlichen Vorgaben vollständig Rechnung getragen wurde. In Tirol wurden die Lärmkartierung betreffend weitergehende Aktivitäten gesetzt, im Besonderen die Lärmkartierung für eine Immissionshöhe von 1,5 m, was zu einer besseren Beurteilbarkeit in Fragen der Raumplanung führt. So können zukünftige Flächenausweisungen und damit zusätzliche betroffene Personen über dem Schwellenwert vermieden werden. Die Arbeitsgruppe Lärmschutz ist aufrecht tätig und kommt der Entschließung des Tiroler Landtages nach.
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3) AKTIONSPLAN TEIL 11 – SCHIENENSTRECKEN (Vollständiger Aktionsplan unter www.lärminfo.at)



8. BEREITS VORHANDENE ODER ZUR REALISIERUNG ABSEHBARE MASSNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG Die im Juni 1993 erlassene Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchIV) beinhaltet Regelungen für die im Bereich von Neubau- und Ausbaustrecken erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen. Um eine österreichweit einheitliche Anwendung der in der SchIV enthaltenen Bestimmungen zu erleichtern, wurden Durchführungsbestimmungen zur Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (DBSchIV) erlassen. Unter Einbeziehung der bislang bei der Anwendung der SchIV gewonnenen Erfahrungen werden einzelne Bestimmungen näher erläutert und für objektseitige Maßnahmen die für die schalltechnische Sanierung der EisenbahnBestandsstrecken geltenden Regelungen sinngemäß übernommen. So wurden gemäß der SchIV im Zuge von Neubaustrecken, Linienverbesserungen, Bahnhofsumbauten bzw. Umfahrungen von Ortsgebieten in den betroffenen Gemeinden Lärmschutzmaßnahmen realisiert. Im Rahmen des Programmes der schalltechnischen Sanierung der EisenbahnBestandsstrecken wurden bereits vor mehr als 15 Jahren für alle Bundesländer für den Nachtzeitraum Immissionskataster erstellt und die entlang von bestehenden Eisenbahnstrecken auftretenden Lärmbelastungen dargestellt. Diese Immissionskataster wurden mit einem Prognosebetriebsprogramm erstellt, welches im Großen und Ganzen noch den derzeitigen Betriebsprogrammen entspricht, wobei diese Immissionskatasterauch schwächer belastete Strecken erfassten. Zur Beurteilung der unterschiedlichen Lärmstörungen der betroffenen Einwohner wurde das bearbeitete Eisenbahn- Streckennetz in 100 m-Streifen unterteilt und für jeden Streifen eine logarithmische Gewichtung der Einwohner durchgeführt, wobei die Lautheit als Beurteilungsmaßstab herangezogen wurde: Zone



Bereich



Gewichtungsfaktor



1



größer 65 dB



2,38



2



60 dB bis 65 dB



1,68



3



55 dB bis 60 dB



1,19
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Für die Beurteilung der Dringlichkeit der schalltechnischen Sanierung von Untersuchungsbereichen wurden die gemittelten Einwohnergleichwerte herangezogen, die das arithmetische Mittel je 100 m-Streifen für den gesamten Untersuchungsbereich darstellen. Damit die schalltechnische Sanierung der Bahnstrecken wirksam umgesetzt werden konnte, wurde in Abhängigkeit von den gemittelten Einwohnergleichwerten eine Zuordnung der einzelnen Untersuchungsbereiche in Kategorien vorgenommen. Innerhalb dieser Kategorien erfolgt eine Realisierung der Lärmschutzmaßnahmen nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Weiters wurden jene Objekte ausgewiesen, welche offensichtlich nur durch objektseitige (passive Lärmschutzmaßnahmen) geschützt werden können. Damit lagen sämtliche Grundlagen vor, um Lärmschutzmaßnahmen entlang bestehender Eisenbahnstrecken zu planen und zu realisieren. Auf Grundlage der Vorarbeiten wurden generelle Übereinkommen mit den Ländern über die Planung, Durchführung, Erhaltung und Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an EisenbahnBestandsstrecken geschlossen und konkrete Maßnahmen geplant und realisiert. Die Kostentragung erfolgt zu 50 % durch die ÖBB-Infrastruktur AG, die restlichen 50 % der Kosten werden vom jeweiligen Bundesland und von der jeweiligen Gemeinde übernommen. Der erforderliche Lärmschutz der Wohnbevölkerung vor Schienenverkehrslärm wird vornehmlich durch bahnseitige Maßnahmen sichergestellt. Wenn die für die bahnseitigen Maßnahmen aufzuwendenden Kosten das Dreifache der Herstellungskosten objektseitiger Maßnahmen übersteigen, wurden grundsätzlich objektseitige Maßnahmen gesetzt. Die Lärmsanierungsprogramme in den Ländern werden stufenweise umgesetzt, wobei die einzelnen Maßnahmen zu jenem Zeitpunkt gesetztwerden, zu welchem sämtliche erforderlichen Voraussetzungen (z.B. Genehmigungen, Grundeinlösungen etc.) gegeben sind und die finanzielle Bedeckung gesichert ist. Damit soll auch klar gestellt werden, wo die Grenzen des Lärmschutzes – insbesondere auch in finanzieller Hinsicht - liegen. Nachstehend sind die im Zuge der schalltechnischen Sanierung der EisenbahnBestandsstrecken erfassten lärmentlasteten Einwohner hinsichtlich Planung und Durchführung sowie die realisierten Lärmschutzwandflächen bzw. -längen zusammengefasst (Tirol): Übereinkommen 23.02.1993 und 15.04.2003



2008



2012



Planungsverträge mit Gemeinden



51



53



Durchführungsverträge mit Gemeinden



45



48



27.770



27.994



erfasste Einwohner Planung
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erfasste Einwohner Durchführung Lärmschutzwandfläche (m²) Lärmschutzwandlänge (m)



26.837



27.389



199.318



215.058



61.541



67.59



Bis Ende des Jahres 2012 wurden österreichweit insgesamt ca. 402 Mio. Euro für Schallschutzmaßnahmen im Rahmen der schalltechnischen Sanierung der österreichischen Eisenbahn-Bestandsstrecken investiert. Nachstehend sind je Bundesland (einschließlich der Ballungsraumbereiche) die unabhängig von der schalltechnischen Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken im Rahmen von Neu- und Ausbaustreckenabschnitten realisierten Lärmschutzwandflächen bzw. -längen zusammengefasst (Stand 2012). Weiters sind die wesentlichen Neu- und Ausbauprojekte angeführt: (Tirol) Lärmschutzwandfläche (m²) Lärmschutzwandlänge (m)



22.591 8.183



Projekte: - Neubaustrecke Kundl/Radfeld – Baumkirchen und StreckenausbauSchnann – - Pettneu – St. Jakob a. A. – St. Anton a. A.



9. MASSNAHMEN DER AKTIONSPLANUNG Im Bereich von Neu- und Ausbaustrecken sind Lärmschutzmaßnahmen gemäß der Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung vorzusehen und diese bilden daher einen integrierenden Bestandteil des jeweiligen Projektes. Im Übrigen müssen Neubaustrecken(-abschnitte) im Hinblick auf deren Durchsetzbarkeit ohnedies soweit wie möglich abseits bestehender Bebauungen und Siedlungen geführt werden, sodass in vielen Fällen auch schon durch die Trassenführung selbst eine geringere Lärmbelastung der Bevölkerung bewirkt wird. Ähnliches gilt auch für die damit verbundenen und zufolge der gestreckten Trassenführung für hohe Geschwindigkeiten bedingten höheren Tunnelanteile, welche ebenfalls einen optimalen Lärmschutz für die Umgebung bedeuten. Für eine österreichweit einheitliche Umsetzung des Programmes der schalltechnischen Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken wurden im Einvernehmen mit al- len Ländern und den betroffenen Eisenbahngesellschaften Vorgaben erarbeitet, die im 81



Wesentlichen die gleichen Regelungen enthalten, wie sie in der SchienenverkehrslärmImmissionsschutzverordnung für Lärmschutzmaßnahmen im Bereich von Neu- und Ausbaustrecken vorgesehen sind. Damit ist sichergestellt, dass Lärmschutzmaßnahmen unabhängig davon, ob es sich um eine Neu- bzw. Ausbaustrecke oder um eine bestehende Strecke handelt, nach den gleichen Kriterien geplant und realisiert werden. Im Zuge des schalltechnischen Sanierungsprogrammes wurden in Österreich für einen Großteil der in der zweiten Phase der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie entlang der bestehenden Haupteisenbahnstrecken erfassten Gemeinden schalltechnische Projekte erarbeitet bzw. realisiert. Bei diesem Lärmsanierungsprogramm wird federführend vom jeweiligen Bundesland die künftige Umsetzung von Lärmschutzprojekten prioritätenmäßig festgelegt. Der Aktionsplan verweist daher nur auf kartographische Darstellungen und nach Bundesländen aggregierte Daten mit allgemeinen Erörterungen zu den zur Verfügung stehenden Instrumentarien und Handlungsebenen. Da das Lärmsanierungsprogramm bereits sehr weit fortgeschritten ist – für rd. 80% der betroffenen Einwohner wurden bisher Planungsverträge und für rd. 70 % der betroffenen Einwohner wurden Durchführungsverträge abgeschlossen - erscheint es auch nicht mehr sinnvoll, für die noch fehlenden Gemeinden eine neuerliche Prioritätenreihung zu erstellen. Auf Grund der seinerzeitigen Objekts- und Personenstandserhebung sind in diesen Bereichen die Anzahl der betroffenen Bewohner und die Höhe der Überschreitung der Grenzwerte seit Jahren bekannt. Es liegt nunmehr an den Gemeinden, welche noch nicht schalltechnisch saniert wurden, ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Sanierungsprogramm gegenüber dem jeweiligen Bundesland zu bekunden, damit auch in deren Gemeindegebiet Lärmschutzmaßnahmen entlang der bestehenden Bahnstrecken geplant und durchgeführt werden. Unter Zugrundelegung vorstehender Anmerkungen wird das laufende Bestandslärmsanierungsprogramm fortgeführt und bei Neu- und Ausbauprojekten werden die Lärmschutzmaßnahmen im Sinne der SchIV realisiert werden. Eine darüber hinausgehende Aktionsplanung hinsichtlich baulicher schalltechnischer Maßnahmen ist vorerst nicht vorgesehen. Da aber Maßnahmen im Programm der schalltechnischen Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken aufgrund des bereits sehr fortgeschrittenen Programmstandes jährlich in reduziertem Umfang erforderlich sein werden, ist in den nächsten Jahren angedacht, anhand der strategischen Umgebungslärmkarten das derzeitige Sanierungsprogramm zu überarbeiten und im Sinne des Aktionsplanes ein Sanierungsprogramm weiterzuführen. Auf Grundlage dieses Sanierungsprogrammes können gegebenenfalls entsprechende Ergänzungen bzw. Verbesserungen des Lärmschutzes an Eisenbahnstrecken vorgenommen werden. Dabei werden auch künftige Vorgaben der EU sowie die Auswirkung leiserer Fahrzeuge, insbesondere durch 82



die Umrüstung der Güterwagen auf leisere Bremssysteme, zu beachten sein, aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Für den Einsatz leiserer Fahrzeuge ist seitens der ÖBB-Infrastruktur AG die Erarbeitung eines Grobkonzeptes der nächsten Planungsperiode als Grundlage für eine mögliche Einführung eines lärmabhängigen Infrastrukturbenützungsentgeltes vorgesehen. Dazu wurde bereits vorweg eine Maßnahme gesetzt und zwar ein Bonus für Güterzüge auf der Neubaustrecke Unterinntal (Produktkatalog Netzzugang 2013 und 2014) sowie ein Bonus für lärmarme Güterzüge auf der Bestandsstrecke Unterinntal (Produktkatalog Netzzugang 2014) zur Unterstützung des Zieles, dass möglichst viele Züge die Neubaustrecke Unterinntal (größtenteils Tunnel) benützen und dadurch die Bestandsstrecke im Hinblick auf die Minimierung der Lärmemissionen entlastet wird.



10. ANGABEN ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHÖRDEN UND ERGÄNZENDE EINZELMASSNAHMEN IN ANDEREN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN Früher wurde der Lärmproblematik entlang von Eisenbahnstrecken von den für die Raumordnung zuständigen Ländern und Gemeinden nicht jener Stellenwert eingeräumt, wie dies heute auf Grund der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung der Fall ist und dadurch wurde in der Vergangenheit die Entwicklung begünstigt, dass in unmittelbarer Nachbarschaft von Eisenbahnstrecken gelegene Grundstücke fast uneingeschränkt und ohne Berücksichtigung der auftretenden Lärmimmissionen bebaut werden konnten. Neue Siedlungsgebiete oder andere lärmsensible Nutzungen sollen außerhalb von Lärmzonen angeordnet werden. Mit der Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen soll jenes Lärmausmaß für den Tages- und Nachtzeitraum festgelegt werden, welches für lärmsensible Nutzungen (wie etwa Wohngebiete und dergleichen) noch vertretbar ist. Dabei ist auch auf eine zukünftige Zunahme des Lärms Rücksicht zu nehmen. Bewohnbares Bauland soll nur in solchen Zonen gewidmet werden, wo die entsprechenden Immissionswerte nicht überschritten werden. Wenn keine entsprechend leisen Standorte vorhanden sind, kann die Lärmreduktion auch durch schalltechnische Maßnahmen erreicht werden. Die Festlegung von Siedlungsgrenzen dient zur räumlichen Begrenzung von Baulandwidmungen oder anderer gleichartigen Widmungsarten. Damit wird an kritischen Punkten ein großflächiges Ausufern und Zusammenwachsen von Siedlungsstrukturen vermieden. Diese Maßnahme trägt zur Erhaltung kompakter Siedlungen bei und hilft auch bei der Vermeidung von Nutzungskonflikten, die auf Grund von Lärmemissionen entstehen können. 83



Bei der Erstellung der Flächenwidmungspläne ist auf eine schalltechnisch günstige Anordnung der Wohngebiete gegenüber Eisenbahnstrecken zu achten. Nähere Einzelheiten sind dem Handbuch „Umgebungslärm – Minderung und Ruhevorsorge“ Punkt 10 bis 13 zu entnehmen.



11. LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLÄRM Ein großes Potenzial zur Verminderung der fahrzeugseitigen Emissionen ist derzeit in einer Änderung der Bremstechnologie der Güterwagen zu sehen, da klotzgebremste Räder mit „Grauguss-Bremsklotzsohlen“ eine wesentliche Emissionsquelle darstellen. Beim Bremsen mit Grauguss-Klotz entsteht ein welliges Muster auf dem Rad, während die Komposit-Sohle (K-Sohle) das Rad beim Bremsen glättet. Je geringer die Rauigkeit der Radlauffläche als auch der Schienenoberflächen ist, desto geringer ist die Geräuschentwicklung. Neue Schienenfahrzeuge werden grundsätzlich mit Scheibenbremsen bzw. Klotzbremsen mit K-Sohlen ausgerüstet. Auch die Umrüstung von Güterwagen auf Verbundstoff-Sohlen zeigt eine Verringerung der Schallemission bis zu 10 dB. Darüber hinausgehende Lärmminderungen sind nur durch die Anwendung radlaufflächen-unabhängiger Bremssysteme zu erreichen und derzeit nicht absehbar. Aufgrund der hohen Lebensdauer von Schienenfahrzeugen ist ein Umstieg auf lärmarme Schienenfahrzeuge nur langfristig zu erzielen. Erst wenn ein Großteil der Schienenfahrzeuge durch neue Fahrzeuge bzw. umgerüstete Güterwagen ersetzt ist, wird die Emissionsreduktion deutlich wirksam. Das gesamte Wagenmaterial wird daher frühestens 40 Jahre ab Inkrafttreten der SchLV (d.h. in ca. 20 Jahren) sukzessive gegen lärmarme Fahrzeuge ausgetauscht sein. Über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität zum Teilsystem „Fahrzeuge – Lärm“ („TSI Noise“) hat am 23. Dezember 2005 die Kommission auf europäischer Ebene Grenzwerte für Neubaugüterwagen eingeführt, mit denen der Einsatz von KSohlen oder vergleichbar lärmarmer Technik obligatorisch ist. Die EU-Kommission hat daher in der TSI Noise festgestellt, dass es erforderlich ist, auch den vorhandenen Fahrzeugbestand nachzurüsten. Bei einer mittleren Lebensdauer von Güterwagen von ca. 40 Jahren sollte durch ein Anreizsystem die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Betreiber von Güterwagen schnell an einer Umrüstung interessiert sind. Zum Thema Lärmsanierung Schiene sind nachstehende Maßnahmen zu bedenken: -



Erarbeitung eines möglichen Lärmsanierungsprogrammes für Schienenfahrzeuge



-



Einführung eines nach Lärmemissionen gespreizten Trassenpreissystems 84



-



Anreize für die Nachrüstung von Verbundstoffbremssohlen an Güterwagen



Entsprechend dem Stand der Technik wurden in den letzten Jahren in Österreich neu zugelassene Güterwagen durchwegs mit K-Sohlen ausgerüstet. Bei der Rail Cargo Austria AG (RCA) sind derzeit 4.400 derart ausgestattete Güterwagen im Einsatz (Stand Ende 2012). Dies entspricht einem Anteil lärmarmer Güterwagen von 23 % des Gesamtbestandes. Es ist vorgesehen, den Anteil der mit K-Sohlen ausgerüsteten Güterwagen in den nächsten Jahren sukzessive zu erhöhen. Weites unterstützte die RCA das UIC Projekt „EuropeTrain“ mit Versuchsfahrten von ca. 15.000 km in Österreich. Dieses Projekt diente der schnelleren Zulassung der LL-Sohle (Low-Low- Bremssohle) in Europa. Die sogenannte UIC-Zulassung für die ersten Bauarten von LL-Sohlen ist im Sommer 2013 erfolgt (UIC Set 07, Stand 2013-05-01), sodass einer kostengünstigen Lärmsanierung von Güterwagen nunmehr keine technischen oder formalen Hindernisse mehr im Weg stehen sollten. Die ÖBB-Personenverkehrs AG hat in den letzten Jahren neues Rollmaterial mitDrehgestellluftfederung erworben, wobei auch ein Ersatz von alten Reisezugwagen im Nah- bzw. Fernverkehr einhergeht: -



188 Stk. E-Talenttriebwagen



-



60 Stk. V-Desirotriebwagen



-



51 Stk. Railjetgarnituren



Die Graugusszusatzklotzbremsen wurden durch Bremsklotzsohlen aus Komposit (Type L) bei allen Fernverkehrsreisezugwagen und CRD-City Shuttle Wagen ersetzt. Diese Maßnahme ergibt eine merkbare Schallemissionsreduzierung. Der Einbau neuer (organischer) Bremsbeläge bei Scheibenbremsen in allen DOSTNahverkehrswagen bzw. CRD-City Shuttle Wagen führt ebenfalls zu einer Schallemissionsreduzierung. Bis Ende 2013 werden die Graugusszusatzklotzbremsen durch Bremsklotzsohlen aus Komposit (Type L) bei den E-Triebwagen BR 4020 ersetzt. Durch die Beschaffung von 100 E-Triebwagen „Desiro Mainline“ werden in den nächsten Jahren weitere alte Nahverkehrsreisezugwagen und Triebfahrzeuge ersetzt.



85



4) AKTIONSPLAN TEIL 15 - SCHIENENVERKEHR, STRAßENBAHNEN IM BALLUNGSRAUM INNSBRUCK (Vollständiger Aktionsplan unter www.lärminfo.at)



8. BEREITS VORHANDENE ODER ZUR REALISIERUNG ABSEHBARE MASSNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG Beim Schienenverkehr entstehen die Geräusche bei der Berührung des Rades mit der Schiene und sind vom Achsdruck, von der Fahrgeschwindigkeit, von den Fahrbetriebsmitteln und vom Zustand der Gleise abhängig. Österreich hat als erstes europäisches Land bereits 1993 Geräuschvorschriften für Schienenfahrzeuge erlassen. Seither regelt die Schienenfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung (SchLV) die Geräuschemissionen der Fahrzeuge nach außen (AnrainerInnen) und nach innen (Reisende). Die SchLV begrenzt die Lärmbelastung für die Wohnbevölkerung. Für die Straßenbahn wurden beispielsweise lärmarme Waggons Schallschutzschürzen und schallabsorbierendem Unterboden entwickelt.



mit



 Flexity Outlook Innsbruck - emissionsarme High Tech Straßenbahn In den Jahren 2008 und 2009 wurde vom Straßenbahnbetreiber in Innsbruck der gesamte Fuhrpark, insgesamt 32 Straßenbahngarnituren, ausgetauscht. Der Finanzrahmen belief sich dabei auf ca. 80 Mio. Euro. Die neuen Straßenbahngarnituren bieten neben mehr Komfort und verbesserter Barrierefreiheit auch wesentliche Unterschiede im Lärmemissionsverhalten. Das neue Modell weist ein besonders ruhiges Laufverhalten auf, da sämtliche Massen gefedert sind. Zusätzlich dazu handelt es sich um eine Straßenbahn mit Niederflurtechnik, was zur Folge hat, dass der Abstand zwischen Fahrbahn und Straßenbahn möglichst gering gehalten wird. Das gesamte Fahrgestell ist in einem Wagenkasten untergebracht und dieser, wie auch der Unterboden der Straßenbahn mit schallabsorbierenden Elementen ausgestattet.
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9. MASSNAHMEN DER AKTIONSPLANUNG Auf Grund der Tatsache, dass aus heutiger Sicht die Schwellenwerte für die Aktionsplanung bei sämtlichen Anrainergebäuden unterschritten sind, sind keine konkreten Maßnahmen budgetiert bzw. auch keine Lärmschutzbauten geplant. Unabhängig davon sind Straßenbahngarnituren mit verbessertem Emissionsverhalten eine Möglichkeit, die Lärmbelastung so gering als möglich zu halten. Ein auf den Bedarf abgestimmter Fahrplan, um Leerfahrten zu vermeiden ist nicht nur aus Sicht des Betreibers sinnvoll, sondern auch geeignet, Lärmemissionen zu vermeiden.



10. ANGABEN ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHÖRDEN UND ERGÄNZENDE EINZELMASSNAHMEN IN ANDEREN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN Eine Zusammenarbeit erfolgt zwischen den verkehrsplanerischen Stellen beim Amt der Tiroler Landesregierung und dem Stadtmagistrat Innsbruck. Zusätzlich ist es notwendig, den Betreiber des öffentlichen Verkehrsnetzes in geplante Maßnahmen miteinzubinden.



11. LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLÄRM Auf Grund der Tatsache, dass die Schwellenwerte für die Aktionsplanung bei sämtlichen Anrainergebäuden unterschritten sind, wurde keine langfristige Strategie zum Schutz vor Umgebungslärm ausgearbeitet.
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5) AKTIONSPLAN TEIL 20 - FLUGHAFEN INNSBRUCK (Vollständiger Aktionsplan unter www.lärminfo.at)



8. BEREITS VORHANDENE ODER ZUR REALISIERUNG ABSEHBARE MASSNAHMEN ZUR LÄRMMINDERUNG Im Gegensatz zu bodengebundenen Verkehrsträgern gibt es im Flugverkehr Besonderheiten, die es im Hinblick auf Lärmauswirkungen und deren Reduzierung zu berücksichtigen gilt. Aufgrund der internationalen Verflechtungen Rahmenbedingungen nur längerfristig veränderbar.



im



Luftverkehr



sind



die



Emissionsseitig erfahren die Lärmzertifizierungsbestimmungen durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation) kontinuierlich Änderungen durch eine Verschärfung der Grenzwerte. Entsprechend der österreichischen „Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung ZLZV 2005“ (BGBL. II Nr. 425/2005) dürfen An- und Abflüge auf österreichischen Zivilflugplätzen mit Unterschallstrahlflugzeugen nur mehr durchgeführt werden, wenn der von ihnen entwickelte Lärm zumindest die in Kapitel 3 des ICAO Anhanges 16, Vol. I, festgelegten Lärmgrenzwerte nicht übersteigt. Auf dem Flughafen Innsbruck sind Lärmminderungsverfahren in Kraft und im Luftfahrthandbuch Österreich /AIP Austria publiziert: -



Zwecks Minderung des Fluglärms soll einmotorige Flächenflugzeuge mit Kolbentriebwerk bis zu einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 5700 KG im Sichtflugverkehr vorzugsweise auf der Piste 08 landen und von Piste 26 starten.



-



Flugbetrieb mit Ultraleichtluftfahrzeugen ist auf dem Flughafen Innsbruck nicht zulässig.



-



Die tägliche Betriebszeit des Flughafens Innsbruck ist 06:30 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit.



-



Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 102 ff Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 i.d.g.F., und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz mit Propeller- und Turbopropflugzeugen, welche den Gesamtlärmpegel einer Dash 8 nicht überschreiten, durchgeführt werden, gilt eine Betriebszeit von 06:00 Uhr Ortszeit 88



bis 23:00 Uhr Ortszeit, wobei zwischen 22:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit nur Landungen gestattet sind. -



Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß §§ 102 ff Luftfahrtgesetz und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz mit Strahlflugzeugen durchgeführt werden, deren Lärmpegel geringer ist als der Landelärmpegel einer Dash 8, sind zwischen 20:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit Landungen gestattet.



-



Für Rettungs-, Ambulanz- und Katastropheneinsätze mit lärmarmen Luftfahrzeugen gemäß ICAO Annex 16, Kapitel III, und mit Hubschraubern gilt eine Betriebszeit analog Pkt. 2.



Strenge Auslegung der Nachtflugbeschränkungen Transplantations- und Ambulanzflüge)



(Ausnahmen:



lebensrettende



Optimierte Verfahren zur Reduzierung des Bodenlärms. Einführung „Lärmabhängige Landegebühren“ zur Pönalisierung der lauten Flugzeuge (2004). Die Entwicklung der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr ist seit dem Jahr 2000 annähernd konstant und in den letzten Jahren rückläufig. Mit 11.877 Bewegungen lag 2012 auf dem Niveau von 1991. Deckelung der Flugbewegungen Wintercharterwochenenden.



im



Linien-



und



Charterverkehr



an



den



Lärmmindernde An- und Abflugverfahren: Am Flughafen Innsbruck wurde mit der Einführung von RNAV (Flächennavigation) SIDs (Standard Instrument Departures) begonnen. Die Gesamtumsetzung wird rund 3 Jahre benötigen. Der Ersatz der bestehenden konventionellen SIDs durch RNAV SIDs ist insofern lärmrelevant als eine genauere Routenführung im Abflug möglich ist und damit das „noise containment“ viel besser gewährleistet ist.



9. MASSNAHMEN DER AKTIONSPLANUNG Da es sich bei Fluglärm um ein weltweites Problem handelt, hat sich auch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation in ihrer 33. Vollversammlung der Lösung diese Problems angenommen und den sogenannten „Ausgewogenen Ansatz“ (Balanced Approach) in die Resolution A33-7 „Consolidated statement of continuing ICAO policies
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and practices related to environmental protection“ aufgenommen.UmgebungslärmAktionsplan Österreich 2013 TEIL 20 - AKTIONSPLANUNG LOWI SEITE 12 / 15 „Ausgewogener Ansatz“ ist der Ansatz, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten die möglichen Maßnahmen zur Lösung des Lärmproblems auf einem Flughafen auf ihrem Gebiet prüfen, insbesondere die absehbare Auswirkung einer Reduzierung des Fluglärms an der Quelle, der Flächennutzungsplanung und –verwaltung, der lärmmindernden Betriebsverfahren und der Betriebsbeschränkungen. Für die Reduzierung des Fluglärms an der Quelle wurden viele Verbesserungs-potentiale bereits ausgenutzt. Betrachtet man den Zyklus Forschung – Entwicklung – Zulassung – Produktion – Marktdurchdringung, so erkennt man, dass die Ausschöpfung weiterer Potentiale zwar erst längerfristig Wirksamkeit zeigen, es aber dennoch schon heute notwendig ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Unter Federführung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie wurde im Dialog mit relevanten InteressensvertreterInnen aus der Luftfahrt(zuliefer)industrie, der Luftverkehrswirtschaft, Ministerien und Förderein-richtungen erstmals eine Luftfahrtstrategie für Forschung, Technologie und Innovation für Österreich entwickelt. Forschung, Entwicklung und Innovation sollen u.a. auch zum Umweltschutz beitragen. Im Bereich der Triebwerkstechnologien etwa werden zentrale Forschungsprojekte des EU-Forschungsrahmenprogramms – auch unter österreichischer Beteiligung – vorangetrieben. Im Jahr 2011 wurde die vom bmvit ausgearbeitete „Road Map Luftfahrt 2020“ vorgestellt, das strategische Gesamtkonzept der Bundesregierung zur optimalen Entwicklung der österreichischen Luftfahrt bis zum Jahr 2020. Die Road Map sieht eine umfassende Auseinandersetzung mit der Fluglärmproblematik vor, und zwar die konsequente Umsetzung des Balanced Approach samt Einführung von Bauverbotszonen im Bereich der österreichischen Flughäfen. Eine entsprechende Flächennutzungsplanung und –verwaltung ermöglicht es, dass räumliche Entwicklungen und Entwicklungen des Flugverkehrs nicht zwangsläufig zu einer Zunahme der von Lärm Betroffenen führt. Da hier die Interessenslage oft gegenläufig ist, bedarf es verbindlicher Regelungen, welche die Wirksamkeit von Mitigationsmaßnahmen einerseits und Planungssicherheit andererseits sicherstellen. Aufgrund der bestehenden Rechtslage und der föderalistischen Kompetenzverteilung ist dieser Teilbereich als langfristig einzustufen. Während lärmmindernde Betriebsverfahren, wie erwähnt, dem Stand der Technik und des Vorschriftenwesens entsprechend und unter prioritärer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten eingeführt wurden bzw. angepasst werden, stellen Betriebsbeschränkungen zwar auch ein Mittel zur Lärmbekämpfung dar, ihre Einführung 90



bzw. Anpassung hat jedoch auf Grund der – auch rechtlich – inter-nationalen Verflechtung des Flugverkehrs die jeweiligen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.



10. ANGABEN ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHÖRDEN UND ERGÄNZENDE EINZELMASSNAHMEN IN ANDEREN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN Dem gesetzlichen Auftrag folgend, wurden sowohl die strategischen Fluglärmkarten und die dazugehörigen Konfliktzonenpläne als auch die Aktionspläne für die österreichischen Flughäfen in enger Kooperation mit dem Lebensministerium erstellt. Für die Ermittlung des Fluglärms am Flughafen Innsbruck werden vom Amt der Tiroler Landesregierung drei Messstellen im Umfeld des Flughafens betrieben. Zur Zuordnung der registrierten Schallereignisse zu Fluglärm stellt die Austro Control GmbH Radardaten zur Verfügung. Aktuelle Messwerte und Wochenübersicht unter dem Link: www.tirol.gv.at/. Einführung eines Umweltmanagementsystem (EU-Öko-Audit – EMAS Registrierung) (2000) und Zertifizierung nach ISO 14001 (2012). EMAS Preis 2007 und EMAS Preis 2013.



11. LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLÄRM Als langfristige Strategie zum Schutz vor Fluglärm sollte der „Ausgewogene Ansatz“ in Österreich umgesetzt werden, um durch einen breiten Interessensausgleich zwischen Anrainern und Luftfahrtindustrie eine tragfähige Koexistenz sicherzustellen. Während bei der Reduzierung des Fluglärms an der Quelle, den Lärm mindernden Betriebsverfahren und den Betriebsbeschränkungen der Rahmen, in welchem sich Maßnahmen bewegen können, vorgegeben ist, bedarf es bei der Flächennutzungsplanung und –verwaltung einer nationalen Anstrengung, hier einen verbindlichen Rahmen zu schaffen. Dieser ist unbedingt notwendig, um einseitige Belastungen durch absehbare Entwicklungen zu verhindern und damit auch die Akzeptanz von Maßnahmen zu erhöhen.
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